
ABWÄGUNGSTABELLE  

 

zu den eingegangenen Stellungnahmen der Behörden, 

sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit im Rahmen der 

Öffentlichen Auslegung vom 13.05.2020 bis 10.07.2020  

(gem. § 3 Abs. 2 BauGB) 

und der 

Benachrichtigung und Einholung von Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger 

öffentlicher Belange vom 13.05.2020 bis 10.07.2020 (mit Schreiben vom 04.05.2020) 

(gem. § 4 Abs. 2 BauGB, § 3 Abs. 2 BauGB, § 4a Abs. 2 BauGB) 

zum Bebauungsplan und den Örtlichen Bauvorschriften  

 

„ZENTRALKLINIKUM“, Entwurf vom 24.02.2020 

 

der Stadt Lörrach 
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Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden angeschrieben: 

Nr. Name Schreiben vom 

1 Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung 2, Wirtschaft, Raumordnung, Bau-, Denkmal- und Gesundheitswesen, Referat 21  

2 Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung 4 – Ref. 47.3 Straßenbau, Dienstsitz Bad Säckingen,  19.05.2020 

3 
Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung 5, Umwelt - Ref. 54.4 Industrie und Gewerbe (Stellungnahme zum 

Flächennutzungsplanverfahren mit gleichlautendem Inhalt) 

08.07.2020 

4 Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung 9, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 07.05.2020 

5 Regierungspräsidium Freiburg, Stabsstelle für grenzüberschreitende Zusammenarbeit und europäische Angelegenheiten (SGZE)  

6 Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, Dienstsitz Freiburg  

7 Regionalverband Hochrhein-Bodensee   

8 Landratsamt Lörrach, Fachbereich Baurecht, Koordinierungsstelle 06.07.2020 

9 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung  05.05.2020 

10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg  

11 Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg  

12 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben  

13 Polizeirevier Lörrach  

14 Industrie und Handelskammer Hochrhein-Bodensee  

15 Handwerkskammer Freiburg  

16 Vermögen und Bau, Dienstsitz Freiburg  

17 Deutsche Post Bauen GmbH, Niederlassung Frankfurt, Büro Karlsruhe  

18 Eisenbahn Bundesamt, Außenstelle Karlsruhe / Stuttgart  

19 Deutsche Bahn AG, DB Immobilien Region Südwest 29.06.2020 

20 ENBW Regional AG  

21 ED Netze GmbH (Energiedienst AG) 18.05.2020 

22 Deutsche Telekom Technik GmbH  

23 Unitymedia BW GmbH / Kabel BW GmbH   17.06.2020 

24 badenova AG&Co.KG / bnNETZE GmbH  

25.1 amprion GmbH (Stellungnahme zum Flächennutzungsplanverfahren mit gleichlautendem Inhalt) 04.05.2020 

25.2 TransnetBW GmbH  26.06.2020 

26 ratio Neue Energie GmbH   
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Nr. Name Schreiben vom 

27 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (Stellungn. zum FNP mit gleichlautendem Inhalt) 05.05.2020 

28 Bürgermeisteramt Inzlingen  

29 Bürgermeisteramt Steinen 19.06.2020 

30 Gemeindeverwaltung Binzen  

31 Gemeindeverwaltung Rümmingen  

32 Gemeindeverwaltung Riehen 19.05.2020 

33 Stadt Rheinfelden (Baden) (Stellungnahme zum Flächennutzungsplanverfahren mit gleichlautendem Inhalt) 12.05.2020 

34 Stadt Weil am Rhein (Stellungnahme zum Flächennutzungsplanverfahren mit gleichlautendem Inhalt) 29.06.2020 

35 Stadt Schopfheim (Stellungnahme zum Flächennutzungsplanverfahren mit gleichlautendem Inhalt) 06.05.2020 

36 Stadt Basel, Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt (Stellungnahme zum FNP-Verfahren mit gleichem Inhalt) 20.05.2020 

37 Stadt Kandern, Stadtverwaltung Kandern   

 

Folgende Vereine / Verbände wurden angeschrieben: 

Nr. Name Schreiben vom 

V1 
Aktionsgemeinschaft Natur- und Umweltschutz Oberbaden e.V. für den LNV-Arbeitskreis Lörrach und die  

BUND-Ortsgruppe Lörrach-Weil (Stellungnahme zum Flächennutzungsplanverfahren mit gleichlautendem Inhalt 

10.07.2020 

V2 Pro Lörrach  

V3 Kreishandwerkerschaft  

V4 Behindertenbeirat (Dirk Furtwängler)  

 

Die Öffentlichkeit hat wie folgt Stellung genommen: 

Nr. Name Schreiben vom 

Ö1 Lokale Agenda 21, Arbeitskreis Siedlungsentwicklung und Mobilität, Steinen 08.07.2020 

Ö2 Bauer, Daniel 09.07.2020 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einer Festsetzung bedarf es nicht, da die Flächen innerhalb der 

Anbaubeschränkung für Landesstraßen und in den Flächen zur 

Pflege des Landschaftsbildes und zur Aufwertung des 

Naturhaushaltes liegen, die ohnehin von Bebauung freizuhalten sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keine 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Bebauungsplanverfahren und im FNP-Änderungsverfahren wird 

die Stellungnahme in die Abwägung aufgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 3 

 

 

 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher 

Belange wurde auch das Regierungspräsidium Freiburg angehört. 

Die Immissionsschutzbehörde im Regierungspräsidium hat sich zu 

dem Vorhaben im Zuge der frühzeitigen nicht geäußert. 

 

Die Firmengruppe Gehring (u.a. mit der K.+B. Gehring Tank- und 

Waschcenter OHG, der Hermann Gehring und Söhne Entsorgungs-

gesellschaft mbH und H. Gehring GmbH Mineralölvertrieb) betreibt 

auf dem Betriebsgelände Lörrach, Im Entenbad 2a ein Tank- und 

Waschcenter für Pkw und Lkw sowie einen Abfallentsorgungsbetrieb 

mit Ölabscheiderservice und ein Sonderabfallzwischenlager sowie 

einen Mineralölvertrieb mit Mineralöllager. 

 

Im Rahmen der Betriebsbegehungen zur Erstellung der 

immissionsschutzfachlichen Gutachten zum Bebauungsplan wurden 

auch diese Betriebe vom Ingenieurbüro Dr. Dröscher besucht und 

befragt und bei der Bewertung der Schall- und Geruchsimmissionen 

im Plangebiet berücksichtigt. Es werden dort im Wesentlichen 

Mineralölerzeugnisse und Abfälle mit Mineralölverunreinigungen 

gehandhabt.  

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für das 

Sonderabfallzwischenlager der H. Gehring & Söhne Entsorgungs 

GmbH, Im Entenbad 2a, Lörrach-Brombach, erstreckt sich u. a. über: 

- 5 unterirdische Tanklager für flüssige Abfälle (insges. 220 m³) 

- einer Anlage zur mechanischen Entwässerung von 

Leichtstoffabscheiderinhalten (2 Spezialcontainer =  

2 Entwässerungscontainer à 10 m³ Inhalt) 

- einem mobilen Koaleszenzabscheider mit nachgeschalteter 

Emulsionsspaltanlage, aufgebaut auf einem Mehrkammer-

Saug-/Druckfahrzeug zur Behandlung von 

Leichtstoffabscheiderinhalten 

Gemäß Nr. 5.4 der Begründung zur immissionsschutzrechtlichen 

Genehmigung (Auswirkungen auf die Luft) können bei 

Umfüllvorgängen der Abfälle Emissionen, insbesondere durch die 

Freisetzung von Kohlenwasserstoffen, entstehen.  

Die beim Befüllvorgang der Abfälle in die Lagertanks verdrängte Luft 

wird gemäß Nr. 38 der Nebenbestimmungen im Gaspendelverfahren 

in den jeweils zu entleerenden Anlieferbehälter zurückgeführt und 

gelangt daher nicht in die Atmosphäre. Die Tankatmung infolge von 

Temperaturschwankungen ist – wie bereits die Genehmigung 

ausführt - als gering anzusehen, da die Behälter in einer Halle und 

unterirdisch geschützt vor Außeneinflüssen eingebaut sind. Sowohl 

beim Befüllvorgang als auch durch Tankatmung sind daher nur 

vernachlässigbar geringe Geruchsemissionen in Hinblick auf die 

Lagertanks für flüssige Abfälle zu erwarten. 

 

Gemäß Nr. 5.4 der Begründung zur immissionsschutzrechtlichen 

Genehmigung erfolgt auch das Umfüllen von 

Leichtstoffabscheiderinhalten in die beiden Spezialcontainer im 

Gaspendelverfahren. Die Spezialcontainer sind – wie die 

Genehmigung weiter ausführt - zudem luftdicht ausgeführt. Auch das 

aus den Containern abfließende Abwasser lasse keine relevanten 

Geruchsemissionen erwarten.  

Zudem muss gemäß Nr. 37 der Nebenbestimmungen das Befüllen 

und Entleeren der Tankanlagen und der Sandfangcontainer während 

des gesamten Vorgangs dauernd überwacht werden. So können 

etwaige Leckagen frühzeitig erkannt werden. Umfüllvorgänge dürfen 

außerdem nur bei geschlossenen Hallentoren erfolgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 3 

Die Flüssigphase aus den beiden Spezialcontainern wird nach der 

mechanischen Entwässerung über einen mobilen 

Koaleszenzabscheider geleitet, bei dem ebenfalls nicht mit der 

Entstehung von geruchsbehafteter Abluft zu rechnen ist. Der mobile 

Koaleszenzabscheider ist auf einem Mehrkammer-Saug-

/Druckfahrzeug aufgebaut. 

Geruchsemissionen können somit nur bei etwaigen Leckagen oder 

Undichtigkeiten in der Anlage entstehen. 

Das vorliegende Gutachten zu den Geruchsemissionen des 

Ingenieurbüros Dr. Dröscher geht zusammenfassend von einer 

emittierenden offenen Oberfläche von 10 m² und einer Emissionszeit 

von 2.000 h/a aus, die wie ein Leichtflüssigkeitsabscheider angesetzt 

wurde. Die im Südosten des Betriebsgrundstücks an der Nord- und 

Westfassade der Betriebshalle angesetzten Emissionen decken 

etwaige Leckagen oder Undichtigkeiten der Anlage sowie ggf. 

betriebsbedingter Öffnung der Hallentore umfassend ab. 

 

Eine Ergänzung des Gutachtens zu den Geruchsemissionen des 

Ingenieurbüros Dr. Dröscher ist nach dieser Klarstellung nicht 

erforderlich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(s.o.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Verweis wird zur Kenntnis genommen. Auf die Stellungnahme 

vom 05.11.2019 des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und 

Bergbau und die Zwischenabwägung hierzu wird verwiesen. 

(Nachfolgend ist die Stellungnahme und Zwischenabwägung zur 

Information nochmals aufgeführt.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 4 

Schreiben des LGRB vom 05.11.2019 und Zwischenabwägung zur 

Information nochmals beigefügt. 

 

Schreiben des LGRB vom 05.11.2019 und Zwischenabwägung zur 

Information nochmals beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B    Stellungnahme 

 

1 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, 

die im Regelfall nicht überwunden werden können 

Keine Anregungen. 

2 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die 

den Plan berühren können, mit Angabe des Sachstandes 

Keine Anregungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 4 

 

 

 

3 Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

 

Geotechnik 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Zum 

Bebauungsplanvorentwurf liegt ein Baugrund– und 

Gründungsgutachten (vom 23.11.2019) vor. 

 

Die geotechnischen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im 

Textteil unter Ziffer C3 „Baugrund / Gründung“ sind bereits die 

Erkenntnisse aus dem vorliegenden Gutachten als Hinweise 

übernommen.  

 

Eine Versickerung ist vorgesehen. Auf die Ausführungen in der 

Begründung (Kapitel 4.4, Kapitel 5.2.1 u. Kapitel A8.1 (Ziff. A6.1)) und 

die textl. Festsetzung Ziff. A6.1, wird verwiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

Boden 

Keine Anregungen. 

 

Mineralische Rohstoffe  

Keine Anregungen. 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 4 

 

 

 

Grundwasser 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der im Textteil unter Ziffer 

C5 bereits enthaltene Hinweis zum Grundwasserschutz wird 

entsprechend nebenstehenden Ausführungen ergänzt. 

 

 

 

Bergbau 

Keine Anregungen. 

 

 

Geotopschutz 

Keine Anregungen. 

 

Allgemeine Hinweise 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Abfrage (12.11.2019) 

ergab keine Eintragungen innerhalb des Plangebietes. 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Umwelt 

1. Abwasserbeseitigung 

Hinweis: Im Zuge der Stellungnahme zur „Änderung III“ des 

Flächennutzungsplans im Bereich des Zentralklinikums (Schreiben 

vom 06.07.2020) wird ausgeführt, „…dass keine Bedenken bestehen. 

Die vorgesehene Entwässerung entspricht den wasserwirtschaftlichen 

Belangen.“ 

 

Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

8 

 

Einer evtl. erforderlichen Vorbehandlung stehen keine 

Bebauungsplanfestsetzungen entgegen. Dies ist nicht 

Regelungsgegenstand der Bebauungsplanung. 

Die Bemessung und Auslegung der Entsorgung erfolgen nach den 

anerkannten Regeln der Technik unter Berücksichtigung der gültigen 

Vorschriften, Normen und Richtlinien. 

Die maßgeblichen gesetzlichen und untergesetzlichen Vorschriften für 

den Umgang von Abwässern aus Krankenhäusern ergeben sich 

insbesondere aus der Abwasserverordnung und der 

Abwassersatzung der Stadt Lörrach. Der weit überwiegende Teil des 

Abwassers, das in einem Krankenhaus anfällt, ist in seiner 

Beschaffenheit dem sonstigen kommunalen Abwasser grundsätzlich 

vergleichbar. Die Einleitung von Abwasser in öffentliche 

Abwasseranlagen (Indirekt-Einleiter) ist anzeige- bzw. 

genehmigungsbedürftig und unterliegt den maßgeblichen 

technischen Bestimmungen. Soweit sich in Krankenhausabwasser 

Abwasserteilströme befinden, an die besondere Anforderungen zu 

stellen sind, ergibt sich dies aus der Abwasserverordnung und -

satzung bzw. Spezialgesetzen, wie z.B. dem Infektionsschutzgesetz. 

Die maßgeblichen gesetzlichen und untergesetzlichen Vorschriften 

sehen eine explizite Behandlung von Krankenhausabwasser nicht 

vor. In Baden-Württemberg gibt es derzeit auch nur eine Klinik mit 

einer eigenen Abwasserbehandlungsanlage mit direkter Einleitung 

des gereinigten Abwassers in ein Gewässer. Dieser Fall ist mit der 

hier beabsichtigten Indirekt-Einleitung nicht vergleichbar. (Vergleiche 

auch Stellungnahme des Ministeriums für Umwelt, Klima und 

Energiewirtschaft des Landes Baden-Württemberg vom 11.5.2018, 

Drucksache 16/4053). 

Gemeinsam mit dem Eigenbetrieb Abwasser wurde einvernehmlich 

festgestellt, dass es zur Zeit und absehbar keine gesetzlichen oder 

normativen Grundlagen für eine Abwasservorbehandlung des 

gesamten Abwassers gibt. Es wurde darüberhinausgehend 

vereinbart, Raumressourcen für spätere Anlagenerweiterungen 

vorzuhalten. 

Eine getrennte Abwasserführung ist aufgrund der KH Nutzung nicht 

realisierbar. 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

8 

 

Der Nachweis der ordnungsgemäßen Entwässerung ist im Zuge der 

nachgeordneten Genehmigungsplanung zu erbringen und nicht 

Gegenstand der Bebauungsplanung. Insbesondere sind dabei die 

Ausschlüsse von der öffentlichen Abwasserbeseitigung für mit 

Krankheitskeimen behaftete oder radioaktive Stoffe sowie Arzneimittel 

zu beachten. Die Stadt sieht im Übrigen keine Veranlassung, im 

Bebauungsplan über die bestehenden rechtlichen Regelungen 

hinausgehende Festsetzungen zu treffen. 

 

2. Wasserversorgung / Grundwasserschutz 

Auf die Stellungnahme des Landkreises Lörrach vom 07.11.2019 und 

Zwischenabwägung hierzu wird verwisen. (Nachfolgend ist die 

Stellungnahme und Zwischenabwägung zur Information nochmals 

aufgeführt.) 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis 

genommen.Diese betreffen jedoch die nachfolgenden 

Genehmigungsverfahren und sind nicht Gegenstand der 

Bebauungsplanung. 

Zur Konkretisierung der Vorplanungen wurde die HPC AG, 

Niederlassung Lörrach, beauftragt, ein Baugrund- und 

Gründungsgutachten zu erstellen. Auf das Gutachten sowie auf die 

darin enthaltenen Empfehlungen und Hinweise wird verwiesen. Das 

Gutachten ist dem Bebauungsplan als Anlage beigefügt 

(Zentralklinikum Entenbad-Ost, Lörrach-Hauingen - Baugrund– und 

Gründungsgutachten -, Projekt-Nr. 2182879, 23.11.2018, HPC AG, 

Lörrach). 

Hinweise 

De nebenstehenden Hinweise betreffen die nachgeordneten 

Genehmigungsverfahren und beziehen sich auf die konkrete 

Objektplanung und Ausführungsplanung und sind nicht Gegenstand 

der Bebauungaplanung.  

Die Stellungnahme wird den Kliniken und dem Landkreis (als 

Bauherr) zur Information und Bitte um Beachtung übermittelt.  

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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8 

 

 

 

 

3. Gewässer / Hochwasserschutz / Starkregen 

Kenntnisnahme. 

 

4. Klima und Boden 

Der Hinweis C2 Bodenschutz wird um die bodenschutzrechtliche 

Regelung DIN 19639 ergänzt. 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die vorgesehene 

Dachbegrünung als Minimierungsmaßnahme akzeptiert wird. 

 

5. Immissionsschutz 

Auf die ausführliche Zwischenabwägung zu der Stellungnahme LRA, 

Immissionsschutz, die im Zuge der frühzeitigen Unterrichtung 

erbracht wurde, wird verwiesen. Ergänzend wird auf die Darlegungen 

in der Schalltechnische Untersuchung, Dr. Ing. Frank Dröscher, 

verwiesen.   

Daraus geht hervor, dass mit den getroffenen Festsetzungen die 

rechtlich gebotete Konfliktbewältigung geleistet wird. Die 

angesprochne nutzungsbezogene Festsetzung von 

Immissionsgrenzwerten ist nicht Gegenstand des Bebauungsplans, 

sondern lediglich ein Hinweis für Ausnahmeentscheidungen in 

späteren Baugenehmigungsverfahren.   

B. Baurecht 

-- 

C. Landwirtschaft& Naturschutz 

1. Landwirtschaft 

Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Berücksichtigung 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Ein Großteil der Flächen wurde bereits mit dem rechtskräftigen 

Bebauungsplan „Entenbad-Ost“ überplant und war im Eigentum der 

Stadt Lörrach. Bereits im Vorfeld der Erstellung des 

Bebauungsplanes Zentralklinikum wurden die zusätzlich benötigten 

Grundstücke seitens der Stadt Lörrach erworben und 

einvernehmliche Kaufverträge und Lösungen mit den Landwirten 

getroffen.  

Weitere landwirtschaftliche Flächen befinden sich nicht innerhalb des 

Plangebietes, so dass eine Beeinträchtigung der Bewirtschaftung der 

Flächen nicht gegeben ist. 

Hinweise: 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Diese sind jedoch nicht 

Regelungsgegenstand des Bebauungsplans. 

 

2. Naturschutz 

 

Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Die Kompensationsmaßnahme PE8 wird einer konkreten Fläche 

zugewiesen, in den Umweltbericht aufgenommen und 

karthographisch dargestellt. Dies wird auch in den öffentlich-

rechtlichen Vertrag zwischen Unterer Naturschutzbehörde und Stadt 

Lörrach aufgenommen. 

 

Eintragung ins Kompensationsverzeichnis 

Hinweise und Ausführungen zum Vorgang / der Befugnis „Eintragung 

ins Kompensationsverzeichnis“ werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der zu vereinbarende öffentlich-rechtliche Vertrag wird entsprechend 

formuliert und vor Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes 

beschlossen. 

 

Artenschutz 

Kenntnisnahme, dass davon ausgegangen wird, dass bei Umsetzung 

des Bebauungsplanes die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG 

nicht ausgelöst werden. 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

/ Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Generalwildtierkorridor 

Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Hinweis  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

D. Waldwirtschaft 

Auf die Stellungnahme der unteren Forstbehörde im Rahmen der 

frühzeitigen Beteilung und Zwischenabwägung hierzu wird verwiesen. 

(Nachfolgend ist die Stellungnahme und Zwischenabwägung zur 

Information nochmals aufgeführt.) 

E. Flurneuordnung 

--- 

F. Vermessung 

--- 

 

G. Straßen 

Auf die Stellungnahme vom 07.11.2019 und Zwischenabwägung 

hierzu wird verwiesen. (Nachfolgend zur Information nochmals 

beigefügt.) 

Äußere Erschließung Radverkehr 

Dies ist nicht Regelungsinhalt des Bebauungsplans.  

Innere Erschließung 

Die räumliche Verteilung der Verkehrsströme innerhalb des Campus 

sowie die zukünftige Ausgestaltung von Geh- und Radwegen ist 

Gegenstand der Vorhabenplanung und nicht der Bebauungsplanung, 

auf die Begründung zum Bebauungsplan wird verwiesen. 

Verkehrsströme auf dem Campus sind gelenkt. LKV geht direkt zur 

Notaufnahme. Verkehr zum Parkhaus hat für 18 KFZ Pufferzone. 

Logistik geht überwiegend nicht über den Kreisverkehr, sondern über 

das Gewerbegebiet Entenbad.  

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Der Bauträger der Kliniken wird ab Herbst 2020 noch ein 

Mobilitätskonzept für die Verkehre innerhalb des Klinikgeländes 

erarbeiten. Soweit auf dieser Planebene möglich sind die Verkehre 

bereits getrennt nach Wirtschaftsverkehr (Klinikum und ZSG) sowie 

die übrige Haupterschließung über den Kreisel.  

Der Plangeber hat davon abgesehen, Festsetzungen zur inneren 

Erschließung zu treffen. Da das Plangebiet nur ein Grundstück 

umfasst, kann der Vorhabenträger die innere Erschließung 

selbständig planen und umsetzen. Dass eine sinnvolle innere 

Erschließung möglich ist, zeigen die vorangehenden Ausführungen, 

ergänzend wird auf die Begründung des Bebauungsplans verwiesen. 

 

H. Verkehr 

--- 

I. Gesundheit 

Auf die Stellungnahme vom 07.11.2019 und Zwischenabwägung 

hierzu wird verwiesen. (Nachfolgend zur Information nochmals 

beigefügt.) 

Keine Anregungen. 

 

J. Abfallwirtschaft 

Auf die Stellungnahme vom 07.11.2019 und Zwischenabwägung 

hierzu wird verwiesen. (Nachfolgend zur Information nochmals 

beigefügt.) 

 

K. Brand- und Katastrophenschutz 

Zustimmung zum Bebauungsplan. 

 

Verschiedenes 

Das Abwägungsergebnis wird zu gegebener Zeit, gem. § 3 Abs. 2 

BauGB, nach Satzungsbeschluss, dem LRA mitgeteilt. 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Berücksichtigung 
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zu 8 

Schreiben des Landratsamtes vom 07.11.2019 und Zwischenabwägung zur 

Information nochmals beigefügt. 

 

Schreiben des Landratsamtes vom 07.11.2019 und 

Zwischenabwägung zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Umwelt  

1. Abwasserbeseitigung 

Niederschlagswasserbeseitigung 

Der Begriff „vorfiltern“ wird durch den Begriff „vorbehandeln“ ersetzt.  

Der Hinweis unter Pkt. 6.1 wird gestrichen. 

 

Schmutzwasserbeseitigung 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Dies ist Gegenstand der 

nachgeordneten Genehmigungsplanung und nicht der vorliegenden 

Bebauungsplanung. Auf die nachfolgenden Ausführungen wird 

verwiesen. 

Die maßgeblichen gesetzlichen und untergesetzlichen Vorschriften für 

den Umgang von Abwässern aus Krankenhäusern ergeben sich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

Berücksichtigung 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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aus der Abwasserverordnung. Der weit überwiegende Teil des 

Abwassers, das in einem Krankenhaus anfällt, ist in seiner 

Beschaffenheit dem sonstigen kommunalen Abwasser grundsätzlich 

vergleichbar. Die Einleitung von Abwasser in öffentliche 

Abwasseranlagen (Indirekt-Einleiter) ist anzeige- bzw. 

genehmigungsbedürftig und unterliegt den maßgeblichen 

technischen Bestimmungen. Soweit sich in Krankenhausabwasser 

Abwasserteilströme befinden, an die besondere Anforderungen zu 

stellen sind, ergibt sich dies aus der Abwasserverordnung bzw. 

Spezialgesetzen, wie z.B. dem Infektionsschutzgesetz. Die 

maßgeblichen gesetzlichen und untergesetzlichen Vorschriften sehen 

eine explizite Behandlung von Krankenhausabwasser nicht vor. In 

Baden-Württemberg gibt es derzeit auch nur eine Klinik mit einer 

eigenen Abwasserbehandlungsanlage mit direkter Einleitung des 

gereinigten Abwassers in ein Gewässer. Dieser Fall ist mit der hier 

beabsichtigten Indirekt-Einleitung nicht vergleichbar. (Vergleiche auch 

Stellungnahme des Ministeriums für Umwelt, Klima und 

Energiewirtschaft des Landes Baden-Württemberg vom 11.5.2018, 

Drucksache 16/4053). 

Gemeinsam mit dem Eigenbetrieb Abwasser wurde einvernehmlich 

festgestellt, dass es zur Zeit und absehbar keine gesetzlichen oder 

normativen Grundlagen für eine Abwasservorbehandlung im KH gibt. 

Es wurde darüber hinausgehend vereinbart, Raumressourcen für 

spätere Anlagenerweiterungen vorzuhalten. 

Eine getrennte Abwasserführung ist aufgrund der KH Nutzung nicht 

realisierbar. 

2. Wasserversorgung / Grundwasserschutz 

Die Konkretisierung der Trink- und Löschwasserversorgung erfolgt im 

Zuge der konkreten Vorhabenplanung. Die grundsätzliche Versorgung 

des Plangebietes mit Trink- und Löschwasser ist gegeben. Es 

bestehen keine Hindernisse um eine ausreichende Versorgung zu 

gewährleisten. 

Die Hinweise beziehen sich auf die konkrete Objektplanung und 

Ausführungsplanung. 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Die Hinweise 1-4 und 6 betreffen dem Bebauungsplan 

nachgeschaltete Genehmigungsverfahren und sind daher nicht 

Regelungsgegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 

 

 

5. Bei den HPC-Gutachten handelt es sich um zwei verschiedene 

Gutachten: das Gutachten aus dem Jahr 2018 betrachtet umfassend 

den Baugrund und die Gründung und beinhaltet die Angabe von 0,8 

% (Baugrund– und Gründungsgutachten -, Projekt-Nr. 2182879, 

23.11.2018, HPC AG, Lörrach, Seite 4). Das Gutachten aus dem Jahr 

2019 betrachtet intensiv die Grundwasserstände und hat führt 0,7 % 

auf (Zentralklinikum Entenbad-Ost, Lörrach-Hauingen, - Baugrund– 

und Gründungsgutachten -, Bemessungswasserstand HQ 20/ HQ 100, 

Projekt-Nr. 2185806(3-1), 21.05.2019, HPC AG, Lörrach, Seite 8). Da 

es sich jeweils um Zitate handelt, werden die Angaben nicht korrigiert. 

Es wird ein Hinweis in der BP-Begründung aufgenommen. (Beide 

Gutachten sind Anlage zum Bebauungsplan.) 

 

3. Gewässer / Hochwasserschutz/Starkregen 

Oberflächengewässer 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Hochwassersituation auf dem Klinikum 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Überflutungen durch Starkregenereignisse 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

4. Altlasten / Bodenschutz 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Da der Eingriff flächendeckend auf dem Bodentyp „Brauner 

Aueboden“ erfolgt, soweit er nicht bilanziell bereits versiegelten 

Boden gemäß BPlan „Entenbad Ost“ betrifft, wurde auf eine 

Ausweisung des Bodentyps in der Konfliktkarte verzichtet. Auf 

Anregung des Landratsamtes wird die Karte erstell. In die Karte kann 

der Hinweis ergänzt werden: „Im Eingriffsgebiet liegt außerhalb des 

festgesetzten Gewerbegebietes „Entenbad Ost“ flächendeckend der 

Bodentyp „Brauner Auenboden“ vor“. 

Auf die Ökopunkteverordnung wird verwiesen. 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 
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5. Immissionsschutz 

Gemäß § 50 BImSchG sind bei raumbedeutsamen Planungen und 

Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen 

einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen […] 

auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden 

Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, insbesondere 

öffentlich genutzte Gebiete […] und öffentlich genutzte Gebäude, so 

weit wie möglich vermieden werden. Daraus folgt also auch im 

Grundsatz, dass ein Klinikgebiet räumlich von einem Gewerbegebiet 

zu trennen ist. Dieser sog. Trennungsgrundsatz ist eines von 

zahlreichen teilweise konkurrierenden Planungszielen. 

 

Der Trennungsgrundsatz gemäß § 50 Satz 1 Alt. 1 BImSchG stellt 

jedoch kein zwingendes Gebot dar, sondern eine 

Abwägungsdirektive. Er kann im Rahmen der planerischen Abwägung 

mit anderen Belangen von entsprechend hohem Gewicht überwunden 

werden. Vom Trennungsgrundsatz gemäß § 50 Satz 1 Alt. 1 BImSchG 

sind insbesondere Ausnahmen zulässig, wenn sichergestellt werden 

kann, dass von der projektierten Nutzung im Plangebiet nur 

unerhebliche Immissionen ausgehen bzw. diese vor Immissionen 

ausreichend geschützt sind, und wenn im Einzelfall städtebauliche 

Gründe von besonderem Gewicht hinzutreten, die es rechtfertigen, 

eine planerische Vorsorge in Form von räumlicher Trennung 

zurücktreten zu lassen (BVerwG, Urteil vom 19. April 2012 – 4 CN 3/11 

–, Rn. 29, juris). 

 

Für die Wahl des Standortes für das Zentralklinikum unmittelbar 

angrenzend an das Gewerbegebiet, die Landesstraße, die 

Bahnstrecke und nahe der Bundesstraße sprachen insbesondere die 

Verfügbarkeit eines ausreichend großen Grundstücks, seine gute 

Erreichbarkeit aus dem gesamten Kreisgebiet und seine gute 

verkehrstechnische Erschließung mit Bahn und Straße, also 

städtebauliche Gründe von besonderem Gewicht. Im Rahmen des 

Auswahlverfahrens für den Standort des Klinikums hat die Stadt eine 

Bewertung aller in Betracht kommenden Standorte vorgenommen. 

Das Plangebiet stellte sich trotz der bekannten Nähe zu den 

Emissionsquellen als der geeignetste Standort für das dringend 

 

Kenntnisnahme 
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benötigte neue Zentralklinikum heraus. Zur näheren Erläuterung wird 

auf die Begründung zum Bebauungsplan verwiesen. 

 

Direkt an das angrenzende Gewerbegebiet „Entenbad Ost“ (GE 

Entenbad) ist im Plangebiet das SO7 Klinikgebiet 

„Versorgungszentrale“ angeordnet. Auch die Warenandienung des 

Klinikums ist im Bebauungsplan vom GE Entenbad aus vorgesehen. 

Mit der Andienung vom GE Entenbad bereitet der Bebauungsplan die 

Anordnung des Wirtschaftshofes des Klinikums an der Grenze zum 

Gewerbegebiet Entenbad vor. Es werden also zwei nicht 

schutzbedürftige, aber dennoch für das Klinikum unverzichtbare 

Nutzungen an der Grenze zum GE Entenbad angeordnet.  

 

Zugleich stellt der Bebauungsplan trotz des nur geringen Abstands 

zum benachbarten GE Entenbad sicher, dass der Betrieb dortiger 

Anlagen an den schutzbedürftigen Nutzungen im Plangebiet keine 

schädlichen Umwelteinwirkungen hervorruft.  

 

Hierzu sind in den textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan in 

den Abschnitten A8.1 und A8.2 weitreichende Regelungen zum 

Schutz vor gewerblichen Schalleinwirkungen getroffen, die den 

Lärmkonflikt hinreichend lösen (siehe näher dazu unten). 

 

Die vorliegende schalltechnische Untersuchung des Ingenieurbüros 

Dr. Dröscher vom 08.08.2019 hat sich mit Möglichkeiten eines aktiven 

Schallschutzes des Plangebietes sowohl gegenüber dem 

angrenzenden GE Entenbad als auch gegenüber den angrenzenden 

Verkehrswegen befasst.  

 

Demnach kann durch aktive Schallschutzmaßnahmen (wie Wällen 

oder Wänden) mit städtebaulich vertretbarer Höhe an der 

Plangebietsgrenze, insbesondere für die oberen Geschosslagen der 

im Plangebiet vorgesehenen Bebauung, kein effektiver Schallschutz 

erreicht werden. Aus den oberen Stockwerken der im Plangebiet 

vorgesehenen Gebäude bestünde auch bei sehr hohen 

Lärmschutzbauwerken weiterhin eine direkte Sichtverbindung zum 

westlich bestehenden Gewerbegebiet „Entenbad-Ost“. Bei einer 

direkten Sichtverbindung kann auch von einer entsprechend freien 

 

 

Kenntnisnahme 
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Ausbreitung des Schalls ausgegangen werden. An den im Plangebiet 

vorgesehenen Gebäuden kann deshalb kein geeigneter Schallschutz 

durch aktive Schallschutzmaßnahmen (wie Wälle oder Wände) mit 

städtebaulich vertretbarer Höhe erreicht werden. 

 

Dies trifft auch für den Schienen- und Straßenverkehr zu: Effektiv 

abschirmende Lärmschutzbauwerke müssten möglichst entlang der 

maßgeblichen Schallquellen Landesstraße L 138 West, Bundesstraße 

B 317 und der Schienentrasse verlaufen und neben der erforderlichen 

Höhe auch über eine entsprechende Länge verfügen. Die dafür 

benötigte Flächenverfügbarkeit in unmittelbarer Nähe entlang dieser 

Verkehrsachsen ist fraglich und nicht rechtzeitig mit der gebotenen 

Rechtssicherheit zu klären. 

 

Zudem ist zu beachten, dass an den Grundstückszufahrten und 

sonstigen Zuwegungen die Lärmschutzbauwerke weit über die 

eigentlichen Zuwegungen über die geplante Erschließungsstraße vom 

geplanten Kreisverkehr in der geplanten L 138 West sowie der im 

Norden des Plangebiets erforderlichen Notausfahrt zur L 138 West 

hinaus unterbrochen werden müssten, um die - aus Gründen der 

Verkehrssicherheit erforderlichen - Sichtbeziehungen zu erhalten. Dies 

gilt auch in Bezug auf eine Schallschutzwand an der Westgrenze des 

Plangebietes gegenüber dem GE Entenbad, die für die 

Grundstückserschließung zur Andienung unterbrochen werden 

müsste.  

 

Auch in Bezug auf den Verkehrslärm würde in den oberen 

Stockwerken von im Plangebiet vorgesehenen Gebäuden - selbst bei 

sehr hohen Lärmschutzwänden - weiterhin eine direkte 

Sichtverbindung und somit eine freie Schallausbreitung zur 

Landesstraße L 138 West, zur Bundesstraße B 317 und zur Schiene 

bestehen.  

 

Dies wiegt besonders schwer, da in der Regel in den oberen 

Stockwerken eines Klinikums die Bettentrakte mit den 

schutzbedürftigen Pflegezimmern angeordnet sind, während in den 

unteren Geschossen die weniger schutzbedürftigen Funktionsräume 

untergebracht sind. Aus betriebsorganisatorischen Gründen müssen 
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die Funktionsbereiche weitestgehend ebenerdig und eng miteinander 

vernetzt im Sockelbereich angeordnet werden. Die funktionellen 

Beziehungen untereinander sind für den medizinischen Betrieb 

bestimmend. Auch die bereits vorliegende konkrete Planung des 

Gebäudes des Zentralklinikums sieht eine solche Horizontalgliederung 

vor. Eine vom Regelfall abweichende Anordnung kommt nicht in 

Betracht, um die Betriebsabläufe möglichst funktional gestalten zu 

können.  

 

Die Errichtung von aktiven Lärmschutzmaßnahmen käme also 

lediglich den weniger schutzbedürftigen Funktionsräume in den 

unteren Stockwerken zugute, nicht aber den besonders 

schutzbedürftigen Pflegezimmern in den Bettentrakten in den oberen 

Stockwerken. 

 

Auf Anregung der Immissionsschutzbehörde wurde beispielhaft die 

Wirksamkeit von Lärmschutzbauwerken entlang allen Grenzen des 

Plangebietes mit einer Höhe von 2 m, 4 m sowie 6 m auf die 

Schallimmissionen an den Grenzen der mit dem Bebauungsplan 

zugelassenen besonders schutzbedürftigen Nutzungen untersucht. 

Dies sind die Grenzen des Klinikgebiets SO1 „Zentralklinikum“ und 

des Klinikgebiets SO2 „Zentrum für seelische Gesundheit“, in denen 

u.a. Pflegezimmer zugelassen sind, sowie die Grenzen des 

Klinikgebiets SO4 „Haus des Gesundheitswesens“, in dem u.a. 

Wohnungen für Mitarbeiter des Klinikums, Patienten des Klinikums und 

Patientenangehörige zugelassen sind.  

Da sich in den unteren Geschossen dieser Gebäude die 

Funktionsräume befinden, wurden Immissionsorte in 10 m Höhe 

untersucht, da bei der vorgesehenen Gebäudenutzung in tieferen 

Geschossen keine Pflege- oder Wohnräume anzunehmen sind. Im 

Bebauungsplan ist auf der Fläche für das Zentrum für seelische 

Gesundheit eine maximale Gebäudehöhe von 12,4 m angegeben. Da 

davon auszugehen ist, dass sich bereits in den unteren Stockwerken 

Pflege- oder Wohnräume befinden, wurden an dieser Stelle 

Immissionsorte in 6 m Höhe untersucht. 
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Zum Schutz der Pflege- oder Wohnräume vor dem Straßenverkehrs-, 

Schienenverkehrs- und Gewerbelärms wird die Errichtung eines - das 

Plangebiet 4-seitig umschließenden - Lärmschutzbauwerks untersucht 

(Länge und Lage der einzelnen Wände sind der nachfolgenden 

Abbildung zu entnehmen). Die Lärmschutzwände werden durch die 

geplanten Erschließungsstraßen (Notausfahrt und Andienung) 

unterbrochen. In Richtung der Bahnlinie wird eine 

Schallschutzschleuse unterstellt.  

 

In der folgenden Abbildung sind die untersuchten Schallschutzwände 

dargestellt. 

 

 

Abbildung 1: Prüfung der Schallabschirmung eines – das Plangebiet 

4-seitig umschließenden - Lärmschutzbauwerks  
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In der folgenden Tabelle ist der Beurteilungspegel des Gesamtlärms 

von Straßenverkehrs-, Schienenverkehrs- und Gewerbelärms der in 

obiger Abbildung dargestellten Immissionsorte (IO) unter 

Berücksichtigung verschiedener Wandhöhen aufgeführt. 

 

Für die veranschlagten Wandhöhen von 2 m, 4 m und 6 m Höhe 

(Bezugsniveau: relative Höhe über Grund) können die 

Beurteilungspegel wie folgt gesenkt werden: 

 

Tabelle 1: Pegelminderung durch aktive Lärmschutzvarianten 

 

Hieraus ergibt sich in Bezug auf den Schallschutz gegenüber dem 

Verkehrslärm aus den Raumrichtungen Nord, Ost und Süd: 
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• Mit Lärmschutzbauwerken an der Nord-, Ost- und Südseite des 

Plangebiets lassen sich an den Baugrenzen der SO1, SO2 und 

SO4 selbst bei Bauhöhen von 6 m in der Regel lediglich 

Pegelminderungen von bis zu ca. 2 dB(A) erzielen. 

• Lediglich an den Immissionsorten des Zentralklinikums IO 02 

und IO 04 weist die Berechnung ohne abschirmende Wirkung 

der Bebauung für Wandhöhen von 4 m und 6 m höhere 

Pegelminderungen von bis zu 4,5 dB(A) aus, die allerdings 

weniger auf die abschirmende Wirkung des angesetzten 

Lärmschutzbauwerks an der zugewandten L 138 West 

zurückgehen, sondern auf andere angesetzte 

Lärmschutzbauwerke, die aber nach Errichtung der Gebäude 

voraussichtlich keine Funktion für diese Immissionspunkte 

haben. Nach Umsetzung der zugelassenen Bebauung ist somit 

auch an diesen Immissionsorten mit deutlich geringeren 

Pegelminderungen zu rechnen. 

• Gemäß der Städtebaulichen Lärmfibel des Ministeriums für 

Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg mit 

dem Stand Dezember 2018 sollten bei der Errichtung und 

Gestaltung von Lärmschutzbauwerken Pegelminderungen von 

mindestens 5 dB(A) im Mittel erreicht werden. 

• Demnach kann mit aktiven Schallschutzmaßnahmen (wie 

Wällen oder Wänden) an der Plangebietsgrenze insbesondere 

für die oberen Geschosslagen der im Plangebiet vorgesehenen 

Bebauung keine effektive Schallabschirmung erreicht werden. 

Die Aufwendungen für Lärmschutzbauwerke gegenüber dem 

Verkehrslärm aus den Raumrichtungen Nord, Ost und Süd 

stehen in keinem angemessenen Verhältnis zum angestrebten 

Schutzzweck. 

 

In Bezug auf den Schallschutz gegenüber dem Gewerbelärm aus dem 

westlich gelegenen GE Entenbad ergibt sich: 

• Mit Lärmschutzbauwerken an der Westseite des Plangebiets 

lassen sich an den Baugrenzen der SO1 und SO2 selbst bei 

Bauhöhen von 6 m lediglich Pegelminderungen von bis zu ca. 

2 dB(A) erzielen.  
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• Auch an dem zurückgesetzten Immissionsort des 

Zentralklinikums IO 14 im Inneren des Baugebietes SO1 

bleiben Schallschutzbauwerke bis 6 m Höhe an der Westseite 

des Plangebiets praktisch ohne Wirkung. Eine Einhaltung der 

Richtwerte der TA Lärm könnte durch die Lärmschutzbauwerke 

in keinem Fall erzielt werden. Es könnten auch mit aktivem 

Lärmschutz keine schutzbedürftigen Räume mit öffenbaren 

Fenstern zum Gewerbegebiet hin zugelassen werden. 

• Demnach kann mit aktiven Schallschutzmaßnahmen (wie 

Wällen oder Wänden) an der Plangebietsgrenze insbesondere 

für die oberen Geschosslagen der im Plangebiet vorgesehenen 

Bebauung keine effektive Schallabschirmung erreicht werden. 

Die Aufwendungen für Lärmschutzbauwerke gegenüber dem 

Gewerbelärm des westlich gelegenen GE Entenbads stehen in 

keinem angemessenen Verhältnis zum angestrebten 

Schutzzweck.  

 

Aufgrund der erforderlichen Gebäudehöhe des Zentralklinikums 

müssten somit aktive Schallschutzmaßnahmen eine Höhe aufweisen, 

die nicht umsetzbar, jedenfalls städtebaulich inakzeptabel und 

wirtschaftlich unzumutbar ist. Daher wurde von der Festsetzung von 

Lärmschutzwänden und –wällen abgesehen.  

 

Auch für das ZSG ergeben sich durch aktive Schallschutzmaßnahmen 

keine höheren Pegelminderungen (max. 1,7 dB(A)). Hinzukommt, dass 

entlang der Grenze zwischen Sondergebiet und Gewerbelärm aus 

Artenschutzgründen ein Flugkorridor für Fledermäuse zu erhalten bzw. 

zu entwickeln ist, der Lärmschutzwände an gleicher Stelle ausschließt. 

Für den Flugkorridor gibt es auf dem Gelände des Sondergebietes 

keinen geeigneten alternativen Standort. 
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Der Bebauungsplan verlagert damit nicht die Konfliktbewältigung in 

Bezug auf den Schallschutz in unzulässiger Weise auf die Ebene der 

Baugenehmigungen. Vielmehr wird der Lärmkonflikt durch die 

Festsetzungen Ziff. A8.1 und A8.2 auf Ebene des Bebauungsplans 

grundsätzlich gelöst. Die Festsetzungen werden zur Klarstellung unter 

Berücksichtigung der Anregung des Landratsamtes wie folgt gefasst: 

A8 Schutz vor Lärmimmissionen 

 

A8.1 Zum Schutz vor Gewerbelärm dürfen im Plangebiet keine 

schutzbedürftigen Räume gemäß DIN 4109 (Schallschutz im 

Hochbau, Ausgabe Nov. 1989) mit öffenbaren Fenstern errichtet 

werden. Sie sind ausnahmsweise zulässig, sofern im 

Genehmigungsverfahren nachgewiesen wird, dass die 

Anforderungen der TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz 

gegen Lärm, Ausgabe 26. August 1998) für die vorgesehene 

Nutzung erfüllt werden.  

Hinweis:  

Nach Auffassung des Plangebers sind bei Anwendung der 

Ausnahme der Festsetzung A8.1 Satz 2 nach TA Lärm folgende 

Richtwerte angemessen: 

- Patientenzimmer/Bettenräume: 45 dB(A) tags, 35 dB(A) 

nachts; 

- Im Übrigen: 60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts. 

Ergänzend wird auf die Begründung verwiesen. 

 

A8.2 Zum Schutz vor Lärmimmissionen müssen im Plangebiet 

die Anforderungen der Schalldämmung an die Außenfassade 

gemäß DIN 4109-1, Ausgabe Juli 2016 erfüllt werden, was im 

Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen ist; dabei sind die 

Gesamtschallimmissionen (gewerbliche Schallimmissionen aus 

dem Gewerbegebiet Entenbad-Ost, Straßenverkehrslärm, 

Schienenverkehrslärm und Schallimmissionen aus dem Betrieb 

der im Plangebiet zulässigen Anlagen) zugrunde zu legen; für 

den Lärmpegelbereich VI ist ein bewertetes Gesamt Bau-

Schalldämm-Maß R’w, ges von 55 dB einzuhalten. 

Abweichungen von Satz 1 sind ausnahmsweise zulässig, wenn  

Berücksichtigung 
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im Baugenehmigungsverfahren eine andere Fassung der DIN 

4109-1 anzuwenden ist und deren Anforderungen eingehalten 

werden. 

 

A8.3 Im Plangebiet sind für alle schutzbedürftigen Räume 

(gemäß DIN 4109, Ausgabe Nov. 1989) schallgedämmte, 

fensterunabhängige Lüftungseinrichtungen (wie bspw. 

Außendurchlasselemente / passive Druckdifferenzlüfter oder 

aktive Belüftungsanlagen) zu installieren, die den erforderlichen 

Mindestraumluftwechsel auch bei geschlossenen Fenstern 

ermöglichen. Sofern schutzbedürftige Räume gemäß A8.1 

ausnahmeweise öffenbare Fenster erhalten, können Ausnahmen 

zugelassen werden, aber nicht für Bettenräume im Krankenhaus 

sowie Schlaf- und Übernachtungsräume. 

 

A8.4 Einrichtungen im Plangebiet 

Die Festsetzung A8.4 dient dazu, Lärmemissionen im Plangebiet 

– neben den Bestimmungen des Immissionsschutzrechts – 

vorsorglich auch durch Festsetzung im Bebauungsplan nach 

dem Stand der Technik weitestgehend zu reduzieren. Mit der 

Ausnahme soll in Bagatellfällen die Verhältnismäßigkeit gesichert 

werden. Die Bestimmungen des Immissionsschutzrechts bleiben 

unberührt. 

 

 

Durch die Festsetzung A8.1 wird der Lärmkonflikt mit dem 

Gewerbegebiet auf der Ebene des Bebauungsplans gelöst: Ohne 

schutzbedürftige Räume mit öffenbaren Fenstern gibt es keinen neuen 

für Betriebe im benachbarten Gewerbegebiet zu beachtenden 

Immissionsort. Einschränkungen müssen Betriebe weder im 

derzeitigen Betrieb noch bei Erweiterungen oder Neuansiedlungen 

hinnehmen. Damit wird der Lärmkonflikt grundsätzlich nach dem 

Prioritätsgrundsatz gelöst, nach der die hinzutretende 

schutzbedürftige Nutzung selbst für einen ausreichenden Lärmschutz 

sorgen muss. Dem Plangeber ist bewusst, dass – gerade für 

Patientenzimmer – erhebliche Einschränkungen damit verbunden sind, 

wenn die Fenster nicht geöffnet werden können. Diese Einschränkung 

ist aber, bedingt durch die aus anderen gewichtigen Gründen erfolgte 
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Standortwahl in einem dicht besiedelten Raum, hinzunehmen. 

Flankiert wird die Festsetzung durch die Festsetzung A8.3, nach der 

im Plangebiet in allen schutzbedürftigen Räumen Lüftungsanlagen zu 

installieren sind. Können nach Ziff. A8.1 ausnahmsweise 

schutzbedürftige Räume mit öffenbaren Fenstern errichtet werden, so 

kann die Notwendigkeit von Lüftungseinrichtungen entfallen. Daher 

wird in Satz 2 aus Gründen der Verhältnismäßigkeit eine Ausnahme für 

andere als Betten-, Schlaf- und Übernachtungsräume festgesetzt. Im 

Rahmen der Erteilung der Ausnahme ist insbesondere zu 

berücksichtigen, ob nicht-gewerbliche Lärmimmissionen 

Lüftungseinrichtungen erfordern. Bei Betten-, Schlaf- und 

Übernachtungsräumen hält der Plangeber zu deren besonderem 

Schutz Lüftungseinrichtungen stets für erforderlich.  

 

Der Ausschluss von schutzbedürftigen Räumen mit öffenbaren 

Fenstern gilt grundsätzlich für das gesamte Plangebiet, da die 

Richtwerte ohne eine Bebauung im gesamten Plangebiet 

überschritten werden. Eine Konkretisierung der Festsetzung (etwa 

durch Beschränkung auf Teilbereiche oder die Festsetzung konkreter 

Maßnahmen) ist im vorliegenden Angebotsbebauungsplan nicht 

möglich, da nicht sichergestellt ist, welches Gebäude zuerst gebaut 

wird und inwieweit die Gebäude die zulässigen Baugrenzen 

ausnutzen. Von Festsetzungen eines bedingten Baurechts in 

Abhängigkeit von der Errichtung einer lärmabschirmenden Bebauung 

entlang dem Gewerbegebiet hat der Plangeber abgesehen, da das 

Zentralklinikum von einem Vorhabenträger errichtet wird und daher im 

Rahmen des Genehmigungsverfahrens die lärmabschirmende 

Wirkung von Gebäudeteilen sachgerechter beurteilt werden kann. 

Allein im Rahmen eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans wären 

konkretere Festsetzungen möglich gewesen. Aus Gründen der 

Flexibilität, insbesondere für spätere Erweiterungen, hat der Plangeber 

aber von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht, sondern sich 

für einen Angebotsbebauungsplan entschieden.  

 

 

Um unverhältnismäßige Einschränkungen zu vermeiden und im 

Genehmigungsverfahren sachgerechte Lösungen erreichen zu 

können, enthält die Festsetzung A8.1 eine Ausnahme für den Fall, 
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dass im Genehmigungsverfahren nachgewiesen wird, dass die TA 

Lärm in Bezug auf zu berücksichtigende gewerbliche Nutzungen 

eingehalten wird. Um eine künftige Entwicklung des Gewerbegebiets 

zu berücksichtigen, sind dabei konkrete Planungsabsichten für 

Erweiterungen sowie prognostisch Emissionen von Neuansiedlungen 

auf bislang unbebauten Flächen angemessen zu berücksichtigen, wie 

diese bereits im Rahmen der vorliegenden schalltechnischen 

Untersuchung vom 08.08.2019 ermittelt wurden (siehe dazu näher 

unten). Auf diese Weise können im Rahmen des 

Genehmigungsverfahrens auf der Grundlage der dann feststehenden 

Gebäudekubatur des Vorhabens im Plangebiet sachgerechte 

Lösungen erreicht werden, ohne die künftigen Nutzungen im 

Gewerbegebiet unverhältnismäßig einzuschränken.  

 

Durch die Festsetzung A8.2 zum passiven Schallschutz wird 

sichergestellt, dass ein ausreichender Innenlärmschutz nicht nur zum 

Schutz vor Verkehrslärm sichergestellt wird. Dabei ist die 

Gesamtlärmbelastung einschließlich Gewerbelärm der 

Dimensionierung des passiven Schallschutzes zugrunde zu legen. 

Zwar ist für den Lärmkonflikt zwischen schutzbedürftigen Nutzungen 

und Gewerbelärm grundsätzlich die TA Lärm anzuwenden. Die 

Anforderungen der TA Lärm werden im vorliegenden Fall dadurch 

erfüllt und damit der Konflikt gelöst, dass keine öffenbaren Fenster 

installiert werden dürfen. Für einen ausreichenden Innenraumschutz 

bedarf es aber auch bei nicht öffenbaren Fenstern weiterer passiver 

Schallschutzmaßnahmen auch zum Schutz vor gewerblichen 

Schallquellen, die durch die Festsetzung A8.2 sichergestellt werden. 

Der Plangeber hat auf die Festsetzung von Lärmpegelbereichen 

verzichtet, da diese sachgerechter auf Genehmigungsebene ermittelt 

werden können: Ohne Berücksichtigung der Gebäude wäre die 

Aussagekraft festgesetzter Lärmpegelbereiche für die zulässigen 

Vorhaben gering. Es müssten daher jedenfalls Ausnahmen für 

Abweichungen von den festgesetzten Lärmpegelbereichen festgesetzt 

werden. Dies würde aber dazu führen, dass eine Beurteilung für fast 

alle Vorhaben und deren Fassaden im Rahmen der Ausnahme 

erfolgte. Dann ist es aber sachgerecht, die zugrunde zu legenden 

Lärmpegelbereiche in allen Fällen im Genehmigungsverfahren zu 
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ermitteln. Dies ist auch leistbar, da im Plangebiet nur wenige 

Vorhaben entstehen werden. 

 

Bei der Bemessung des passiven Schallschutzes sind auch 

Immissionen aus planinternen Lärmquellen zu berücksichtigen. Auf 

diese Weise wird ein aus Sicht des Plangebers ausreichender 

Lärmschutz vor planinternen, dem Klinikcampus zugehörigen 

Lärmquellen sichergestellt.  

 

Entgegen der Annahme des Landratsamtes liegt kein 

vorhabenbezogener Bebauungsplan, sondern ein 

Angebotsbebauungsplan vor. Daher kann die Stadt nicht auf das 

konkrete Projekt abstellen, sondern muss alle im Rahmen des 

Bebauungsplans zulässigen Nutzungen berücksichtigen. Der 

Bebauungsplan ist auch nicht ausschließlich auf das konkrete 

Vorhaben zugeschnitten, sondern räumt dem Vorhabenträger, etwa 

bei der Festsetzung der Baugrenzen, eine gewisse Flexibilität für 

Änderungen in der Planung oder für spätere Umbaumaßnahmen ein. 

Er sieht auch Möglichkeiten für derzeit noch nicht geplante 

Erweiterungen vor. Ein Abstellen auf das konkrete Vorhaben ist daher 

nicht zielführend. Das konkret geplante Vorhaben zeigt aber, dass sich 

der Lärmkonflikt auf Genehmigungsebene lösen lassen wird. 

 

Auf die Festlegung von Immissionsrichtwerten für Aufenthaltsbereiche 

im Freien und Außenwohnbereiche hat der Gesetzgeber verzichtet.  

 

Im Plangebiet ist nur im Sondergebiet „Haus des Gesundheitswesens“ 

Wohnnutzung zulässig und dort nur für Mitarbeiter, Patienten und 

Angehörige des Klinikums. Die Wohnungen sollen eine Wohnfläche 

von maximal 50 qm haben. Die Schaffung von Außenwohnbereichen 

ist für das zugelassene klinikaffine Wohnen aus Sicht des Plangebers 

nicht erforderlich. Schon deshalb bestand keine Veranlassung, 

Außenwohnbereiche auszuschließen, da Gesundheitsgefährdungen 

durch Schalleinwirkungen auf den Außenwohnbereich nicht zu 

besorgen sind. 
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Gleichwohl empfiehlt der Bebauungsplan unter dem Hinweis C8.1 

Hinweise zum Schallschutz für Aufenthaltsbereiche im Freien:  

Hinsichtlich der im Plangebiet vorgesehenen Kliniknutzung sollten 

insbesondere Aufenthaltsbereiche für Patienten im Freien eine 

angemessene Aufenthaltsqualität aufweisen. Aus schalltechnischer 

Sicht sollten diese Aufenthaltsbereiche im Freien einem 

Beurteilungspegel durch Verkehrslärm von höchstens 64 dB(A) 

ausgesetzt sein. Dies stellt lediglich eine Mindestanforderung dar, die 

sich aus den Anforderungen der 16 BImSchV 

(Verkehrslärmschutzverordnung) ableiten lässt. Gemäß 16. BImSchV 

ist beim Bau oder der wesentlichen Änderung von öffentlichen 

Straßen sicherzustellen, dass die Immissionsgrenzwerte in 

Abhängigkeit von der Gebietsnutzung nicht überschritten werden. Für 

Gebiete mit allgemein zulässiger Wohnnutzung definieren die 

Immissionsgrenzwerte für Kern-, Dorf- und Mischgebiete mit 64 dB(A) 

im Tagzeitraum die obere Schwelle der Zumutbarkeit. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass Wohnnutzungen zum dauernden Aufenthalt von 

Menschen dienen, während bei Aufenthaltsbereichen des Klinikums 

im Freien eine etwas geringere Nutzungsdauer angenommen werden 

kann. 

 

Aus der Isophonen-Abbildung für den Gesamtlärm (Gewerbe-, 

Schienen- und Straßenverkehrslärm) im Tagzeitraum in Anlage 10 der 

schalltechnischen Untersuchung des Ingenieurbüros Dr. Dröscher 

vom 08.08.2019 geht hervor, dass lediglich ein bis zu ca. 30 m breiter 

Randstreifen entlang des GE Entenbad, der geplanten L 138 West und 

der Bahnlinie Lörrach-Schopfheim von Beurteilungspegeln von mehr 

als 64 dB(A) betroffen ist. In weiten Teilen des Plangebietes sind auch 

ohne vorgelagerte abschirmende Bebauung Gesamtlärmpegel von 

unter 60 dB(A) zu erwarten. Damit können Aufenthaltsbereiche mit 

Gesamtlärmpegeln von unter 60 dB(A) geschaffen werden, was aus 

Sicht des Plangebers innerhalb der Zumutbarkeitsgrenze liegt. 

 

Demnach bietet das Plangebiet weitreichende Möglichkeiten zur 

Einrichtung von Aufenthaltsbereichen. Aufenthaltsbereiche mit hoher 

Aufenthaltsqualität mit Gesamtlärmpegeln von bis 45 dB(A) 

entsprechend dem Orientierungswert der DIN 18005-1 können 

allerdings nur in baulich abgeschirmten Innenhöfen oder hinter 
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Balkonbrüstungen mit abschirmenden Glasaufsätzen oder durch 

kleinräumig schallabschirmende Möblierung der Aufenthaltsbereiche 

(z.B. mit Schallabschirmenden Sitzmuscheln) erreicht werden. Eine 

entsprechend lärmoptimierende Gestaltung der Aufenthaltsbereiche 

ist möglich, kann aber erst im Rahmen der konkreten Bauplanung 

erfolgen. Es liegt nahe, dass der Vorhabenträger eines 

Zentralklinikums, das grundsätzlich in öffentlicher Hand ist, von dieser 

Möglichkeit Gebrauch macht.  

Im Übrigen ist dies im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens für 

das Zentralklinikum bereits vorgesehen. Von entsprechenden 

Festsetzungen wurde abgesehen, da einerseits der Vorhabenträger 

die Möglichkeit hat, Bereiche mit hoher Aufenthaltsqualität zu 

schaffen, andererseits in weiten Teilen des Plangebiets der 

Gesamtlärmpegel unterhalb von 60 dB(A) liegt, was aus Sicht des 

Plangebers noch ausreichend ist  

 

Die grundsätzliche Eignung des Plangebiets „Zentralklinikum“ für den 

vorgesehenen Zweck ist nachgewiesen. Schädliche 

Umwelteinwirkungen werden, soweit über die ohnehin geltenden 

gesetzlichen Anforderungen hinaus zum Schutz vor Gewerbelärm 

erforderlich, durch entsprechende textliche Festsetzungen 

ausgeschlossen. Zudem werden Hinweise zur weiteren Optimierung 

des Schallschutzes gegeben. 

 

Der Bebauungsplan verlagert somit die Konfliktbewältigung in Bezug 

auf den Schallschutz nicht in unzulässiger Weise auf die Ebene der 

Baugenehmigungen. 

 

Der Bebauungsplan verlagert nicht die Konfliktbewältigung in Bezug 

auf den Schallschutz in unzulässiger Weise auf die Ebene der 

Baugenehmigungen. 

 

Zum Schutz vor Gewerbelärm wird unter A8.1 textlich festgesetzt, dass 

im Plangebiet nur ausnahmsweise schutzbedürftige Räume gemäß 

DIN 4109-1 (Schallschutz im Hochbau – Teil 1:  
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Mindestanforderungen, Ausgabe Juli 2016) mit öffenbaren Fenstern 

errichtet werden dürfen, sofern im Baugenehmigungsverfahren durch 

ein Schallgutachten nachgewiesen wird, dass die Anforderungen der 

TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm, Ausgabe 26. 

August 1998) für die vorgesehene Nutzung erfüllt werden.  

 
Mit den gewählten Festsetzungen werden auch die Belange der 

Gewerbebetriebe im benachbarten Gewerbegebiet ausreichend 

berücksichtigt. Betriebserweiterungsabsichten und künftige 

Neubauten auf bislang unbebauten Flächen wurden im Schall- und im 

Geruchsgutachten berücksichtigt.  

 

Das Gewerbegebiet Entenbad ist im Wesentlichen bereits 

aufgesiedelt. Damit haben sich die Eigentümer der Grundstücke 

bereits auf eine bestimmte Grundstücksnutzung festgelegt. Aus 

diesem Grund war im Rahmen der Bewertung der Schall- und 

Geruchsemissionen im Bebauungsplanverfahren auf die tatsächlichen 

Nutzungen im Gewerbegebiet Entenbad abzustellen. Die in Bezug auf 

die Schall- und Geruchsimmissionen im Plangebiet relevanten 

Betriebe im Gewerbegebiet Entenbad wurden im Rahmen der 

Erstellung des Schall- und Geruchsgutachtens konkret untersucht.  

 

Hierzu führte das Ingenieurbüro Dr. Dröscher Betriebsbegehungen in 

5 Betrieben durch, erhob dabei die emissionsträchtigen 

Betriebsvorgänge und befragte die Betreiber nach ihren 

Entwicklungsabsichten. Die geschilderten Entwicklungsabsichten 

gingen in die Bewertung der Immissionssituation im Plangebiet mit 

ein.  

 

Im Gewerbegebiet Entenbad sowie nördlich des Gewerbegebiets 

befinden sich unbebaute Flächen, die derzeit nicht gewerblich genutzt 

werden bzw. deren künftige Nutzung noch nicht feststeht.  

 

Auch die Schallemissionen dieser derzeit unbebauten Bauflächen 

gingen in die Bewertung der Immissionssituation im Plangebiet mit 

ein. Hierzu wurden typische flächenbezogene Schallleistungspegel 
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gemäß DIN 18005-1 angesetzt, die den Nutzungen im bestehenden 

Gewerbegebiet „Entenbad Ost“ entsprechen.  

 

Somit wurden die Belange der eingerichteten und ausgeübten 

Gewerbebetriebe im Gewerbegebiet Entenbad einschließlich ihrer 

angemessenen Betriebsentwicklung bei der Abwägung des 

Bebauungsplans vollumfänglich berücksichtigt. Darüber hinaus 

wurden auch weitere absehbare gewerbliche Entwicklungen bisher 

nicht gewerblich genutzter Flächen in die Abwägung des 

Bebauungsplans eingestellt.  

 

Der Bebauungsplan leistet somit die gebotene Konfliktbewältigung.  

 

Um auch im Rahmen von Genehmigungsverfahren für 

Gewerbebetriebe im Gewerbegebiet Entenbad dem Klinikum den 

Nachweis der Einhaltung der Richtwerte der TA Lärm zu erleichtern, 

wurde aus Anlass der Anregung die Festsetzung A8.1 dahingehend 

präzisiert, dass über die Ausnahme von dem Verbot öffenbarer Fenster 

im Rahmen einer Ausnahmeentscheidung nach § 31 Abs. 1 BauGB zu 

entscheiden ist. Dabei sollen im Rahmen des Ermessens neben den 

Emissionen bestehender gewerblicher Nutzungen auch Emissionen 

geplanter Betriebserweiterungen sowie Neuansiedlungen auf derzeit 

noch ungenutzten Gewerbegrundstücken angemessen zu 

berücksichtigt werden.  

 
Der Bebauungsplan weist verschiedene Sondergebietsflächen mit 

unterschiedlicher Zweckbestimmung aus. Auch innerhalb dieser 

Sondergebietsfläche sind unterschiedliche Nutzungen mit 

unterschiedlicher Schutzbedürftigkeit zulässig. Aus diesem Grund ist 

nach Auffassung des Plangebers bei Anwendung von Nr. A 8.1 der 

textlichen Festsetzungen zum Schutz vor gewerblichen 

Schalleinwirkungen davon auszugehen, dass in Bezug auf die 

gewerblichen Schallimmissionen die besonders schutzbedürftigen 

Patientenzimmer bzw. Bettenräume anhand der Immissionsrichtwerte 

der TA Lärm für Krankenhäuser von 45 dB(A) tags und 35 dB(A) 

nachts zu bewerten sind. Für die weniger schutzbedürftigen übrigen 

Nutzungen mit schutzbedürftigen Räumen gemäß DIN 4109-1 sind 
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nach Ansicht des Plangebers die Immissionsrichtwerte der TA Lärm 

für Mischgebiete von 60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts in 

Anwendung der Ziff. 6.6 TA Lärm angemessen. Eine solche nach der 

jeweiligen Nutzung der Räume unterscheidende Bewertung ist 

jedenfalls in Sondergebieten sachgerecht und zulässig.  

Es ist richtig, dass Betriebe im Gewerbegebiet bei neuen Vorhaben 

(Änderung/Erweiterung/Neubau) bereits bestehende Nutzungen im 

Plangebiet berücksichtigen müssen. Die Einschränkungen sind aber 

hinnehmbar: Das Gewerbegebiet ist erstens bereits weitgehend 

aufgesiedelt. Zweitens müssen die Nutzungen im Plangebiet auf die 

bereits bestehenden lärmemittierenden Nutzungen sowie 

angemessene, bekannte Betriebserweiterungsabsichten im 

Gewerbegebiet durch ausreichende Lärmschutzmaßahmen Rücksicht 

nehmen. Drittens ist die Ansiedlung des Zentralklinikums von solchem 

Gewicht, dass verbleibende Einschränkungen für derzeit nicht 

absehbare Erweiterungen/Änderungen und Neubauten hinnehmbar 

sind.  

 

Grundsätzlich sind bei bau- oder immissionsschutzrechtlichen 

Genehmigungen für Anlagen die maßgeblichen Immissionsorte der 

zulässigen Nutzungen im Plangebiet im Einzelnen zu erheben und zu 

berücksichtigen. Bei bebauten Grundstücken ist auf einen Punkt 0,5 m 

vor dem geöffneten Fenster des vom Geräusch am stärksten 

betroffenen schutzbedürftigen Raumes nach DIN 4109, Ausgabe 

November 1989 abzustellen. 

 

Zum Schutz vor Gewerbelärm legt der Bebauungsplan unter A8.1 

textlich fest, dass im Plangebiet nur ausnahmsweise schutzbedürftige 

Räume gemäß DIN 4109-1 (Schallschutz im Hochbau – Teil 1: 

Mindestanforderungen, Ausgabe Juli 2016) mit öffenbaren Fenstern 

errichtet werden dürfen, sofern nicht im Baugenehmigungsverfahren 

durch ein Schallgutachten nachgewiesen wird, dass die 

Anforderungen der TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen 

Lärm, Ausgabe 26. August 1998) für die vorgesehene Nutzung erfüllt 

werden.  
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Da der Bebauungsplan in schutzbedürftigen Räumen öffenbare 

Fenster ausschließt, besteht dort nur ein Immissionsort, wo öffenbare 

Fenster ausnahmsweise zugelassen wurden. Bei nachfolgenden bau- 

oder immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren für 

Anlagen im Gewerbegebiet Entenbad sind also Immissionsorte im 

Klinikgelände nur insoweit zu berücksichtigen, als durch ein 

Schallgutachten zum Baugenehmigungsverfahren des jeweiligen 

Gebäudes im Klinikgelände nachgewiesen wurde, dass die 

Richtwerte der TA Lärm eingehalten werden. In diesen 

Schallgutachten wird die Lage und die Schutzbedürftigkeit von 

schutzbedürftigen Räumen mit öffenbaren Fenstern im Einzelnen 

beschrieben. Damit hat sich der Eigentümer dieser Gebäude auf eine 

konkrete Schutzbedürftigkeit seiner Räume festgelegt. Auf diese 

Festlegung kann bei der schalltechnischen Bewertung in künftigen 

Genehmigungsverfahren Bezug genommen werden. 

 

Die Information hierüber steht im Baugenehmigungsverfahren 

jedenfalls der Baurechtsbehörde zur Verfügung, so dass eine 

sachgerechte Entscheidung möglich ist. Diese Problematik besteht im 

Übrigen z. B. auch im nicht überplanten Innenbereich. Bei 

ausschließlich gebietsbezogenen Festsetzungen hätten öffenbare 

Fenster im gesamten Plangebiet ausgeschlossen oder bedingte 

Baurechte geschaffen werden müssen, was unverhältnismäßig bzw. 

nicht sachgerecht erscheint, da sich die Problematik auf 

Genehmigungsebene besser lösen lässt. 

 
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ist die Bewältigung von 

plan- und anlageninternen Immissionskonflikten möglich auf 

Grundlage der Festsetzungen zum Lärmschutz ohne weiteres möglich. 

Zudem muss in jedem Genehmigungsverfahren nachgewiesen 

werden, dass der Stand der Technik zur Umweltvorsorge in Bezug auf 

Schall und Lufthygiene eingehalten wird und dass - unter 

Berücksichtigung des konkreten Einzelfalls, insbesondere der 

Umgebungsbebauung und deren Nutzung - keine schädlichen 

Umwelteinwirkungen auf die Nachbarschaft hervorgerufen werden. 

Eine Festsetzung von maximalen Emissionskontingenten für einzelne 

Teilflächen des Plangebietes ist deshalb nicht erforderlich. Im Übrigen 

dienen sowohl die Versorgungseinrichtungen als auch das Parkhaus 
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dem Zentralklinikum, dem Zentrum für Psychiatrie sowie den anderen 

im Gebiet zugelassenen klinikaffinen Nutzungen. Der Vorhabenträger 

kann selbst auf die Emissionen (Versorgungszentrale/Logistikverkehr) 

einwirken, so dass insoweit eine weitere Ermittlung möglicher 

Emissionen auf Planebene nicht erforderlich war. Es ist daher 

angemessen, diesen Immissionskonflikt im Rahmen des oder der 

Genehmigungsverfahren zu lösen, da diese Anlagen ohnehin im 

Rahmen der Genehmigung zu berücksichtigen sind. Die Festsetzung 

von Emissionskontingenten für planinterne Lärmquellen ist auch vor 

diesem Hintergrund nicht erforderlich. 

 

Zudem wird ausdrücklich festgesetzt, dass bei der Bemessung des 

passiven Schallschutzes auch plan- und anlageninterne Lärmquellen 

zu berücksichtigen sind. In diesem Zusammenhang ist auch der 

Immissionsbeitrag von schallemittierenden Anlagen auf dem 

Klinikgelände in die Ermittlungen der Außenlärmpegel bzw. 

Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 einzubeziehen. Der gebotene 

Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen aus anlageninternen 

Lärmquellen wie Versorgungseinrichtungen und Parkhaus ist somit 

sichergestellt. Hierdurch wird aus Sicht des Plangebers ein 

ausreichender Lärmschutz innerhalb der gesamthaft zu betrachtenden 

Anlage „Campus Zentralklinikum“ sichergestellt. Sollte ein Lärmkonflikt 

auftreten, der nach der TA Lärm zu beurteilen wäre, so wird er zudem 

dadurch gelöst, dass dann öffenbare Fenster nur zulässig sind, wenn 

die Anforderungen der TA Lärm erfüllt werden. Ergänzend wurde die 

Festsetzung A8.4 aufgenommen, um Lärmemissionen von 

Einrichtungen im Plangebiet – neben den Bestimmungen des 

Immissionsschutzrechts – vorsorglich auch durch Festsetzung im 

Bebauungsplan weitestgehend zu reduzieren. Mit der Ausnahme soll 

in Bagatellfällen die Verhältnismäßigkeit gesichert werden. Die 

Bestimmungen des Immissionsschutzrechts bleiben unberührt. 

 

In Bezug auf die schadlose Ableitung von Abgasen aus der 

Energiezentrale sind die Anforderungen zur 

Schornsteinhöhenberechnung der 1. BImSchV bzw. der 44. BImSchV 

und der TA Luft zu beachten. Der Bebauungsplan lässt die danach 

erforderlichen Bauhöhen für Schornsteinanlagen zu. 
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In Bezug auf den Schallschutz sind dem Stand der 

Lärmminderungstechnik entsprechend an den geräuschemittierenden 

Anlagen lärmarme Aggregate einzusetzen sowie Schalldämpfer und 

gegebenenfalls Abschirmungen gegenüber schutzbedürftigen 

Räumen vorzusehen.  

 

Bei der immissionsschutzrechtlichen Bewertung von 

Geräuscheinwirkungen aus Versorgungseinrichtungen und dem 

Parkhaus innerhalb des Klinikgebietes selbst ist zu beachten, dass mit 

dem Bebauungsplan die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 

bauliche und (infra-)strukturelle Entwicklung eines einheitlichen 

Komplexes, des „Campus Zentralklinikum“ geschaffen werden und 

somit die verschiedenen Teile des Klinikums sowohl in räumlicher als 

auch in betriebstechnischer und funktionaler Hinsicht eine Einheit 

bilden. Die emittierenden Anlagen haben dienenden Charakter, so soll 

z.B. die Energiezentrale im Bereich Versorgungszentrale ebenso wie 

die innere Erschließung des Klinikgebiets und das Parkhaus alle 

Einrichtungen des Klinikums versorgen und der Wirtschaftshof am 

Zentralklinikum auch dem Warenumschlag des geplanten Zentrums für 

seelische Gesundheit dienen.  

 

Bei der immissionsschutzrechtlichen Bewertung von 

Geräuscheinwirkungen aus Versorgungseinrichtungen innerhalb des 

Klinikgebietes selbst ist mithin zu beachten, dass mit dem 

Bebauungsplan die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 

bauliche und (infra-)strukturelle Entwicklung eines „Campus 

Zentralklinikum“ geschaffen werden und deshalb die verschiedenen 

Teile des Klinikums sowohl in räumlicher als auch in 

betriebstechnischer und funktionaler Hinsicht eine Einheit und somit 

eine einheitlich zu beurteilende Anlage bilden. 

 

Deshalb ist nach Auffassung des Plangebers innerhalb des 

Klinikgeländes der Schutz vor schädlichen Lärmimmissionen 

gegenüber Einrichtungen, die der inneren Erschließung und 

Versorgung des Klinikgebietes selbst dienen, im Rahmen einer 

Sonderfallprüfung nach der TA Lärm bei Anwendung der 

Ausnahmeregelung nach Festsetzung A8.1 anders zu bewältigen als 
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gegenüber Emittenten anderer gewerblicher Anlagen. Der 

erforderliche Schutz der Innenräume ist demnach auf der Grundlage 

der DIN 4109 durch baulichen Schallschutz gegenüber 

Umgebungslärm zu erbringen. Im Rahmen der Sonderfallprüfung ist 

nach Auffassung des Plangebers nicht nur zu berücksichtigen, dass 

es sich um anlageninternen Lärm handelt, sondern auch, dass es aus 

medizinischer Sicht geboten ist, Patientenzimmer, soweit möglich, 

wenn sie sich nicht im Einwirkungsbereich anderer gewerblicher 

Anlagen außerhalb des Klinikgeländes befinden, mit öffenbaren 

Fenstern auszustatten, um insbesondere nicht mobilen Patienten die – 

begrenzte – Möglichkeit des Außenkontaktes einzuräumen. Dadurch 

wird der Schutz der Patienten nicht unzumutbar geschmälert, da im 

Falle eines Störungsempfindens die jederzeitige Möglichkeit besteht, 

die Fenster zu schließen, und jedenfalls dann ein ausreichender 

Innenraumschutz gewährleistet ist. Im Rahmen der Sonderfallprüfung 

können nach Auffassung des Plangebers auch höhere Richtwerte 

zugrunde gelegt werden als gegenüber Lärmquellen aus Anlagen, die 

dem zuzulassenden Vorhaben dienen und/oder eine funktionale 

Einheit bilden. An der Festsetzung A8.1 mit ihren strengeren 

Anforderungen hält der Plangeber aber fest, selbst wenn danach in 

weiteren Bereichen nicht öffenbare Fenster vorgesehen werden 

müssen. Ausnahmen bleiben dem Baugenehmigungsverfahren 

vorbehalten. 

 

Festlegungen zu einer ausreichenden Lüftung von Innenräumen sind 

im Rahmen des Bebauungsplans nicht erforderlich, da eine 

ausreichende Lüftung durch die öffentlich-rechtlich verpflichtenden 

Bestimmungen der technischen Baubestimmungen und das 

technische Regelwerk sichergestellt ist. Vorsorglich wurde die 

Festsetzung aber auf Anregung des Landratsamtes entsprechend 

erweitert. 

So sieht die nunmehr vorliegende konkrete Planung des Gebäudes 

Zentralklinikum vor, dass sämtliche Räume - auch diejenigen mit 

öffenbaren Fenstern - technisch - nach den Vorgaben des 

technischen Regelwerks zu Lüftungsanlagen - belüftet werden. 
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Nach den Ergebnissen der Geruchsimmissionsprognose des 

Ingenieurbüro Dr. Dröscher vom 25.06 2019 für den Bebauungsplan 

unterschreiten die Geruchsimmissionen Im Plangebiet an den 

Baugrenzen der Sondergebiete innerhalb des Klinikgeländes mit 

jahresbezogenen Geruchswahrnehmungshäufigkeiten von 7 % den 

Immissionswert von 10 % für Wohn-/Mischgebiete nach der 

Geruchsimmissionsrichtlinie GIRL. Krankenhäusern wird in der GIRL 

kein erhöhter Schutz zugewiesen. 

 

 

 

Der Anregung der Unteren Immissionsschutzbehörde folgend wird die 

Festsetzung A2.3.3 Überschreitungen wie folgt gefasst: 

 

„Im gesamten Plangebiet ist eine Überschreitung der festgesetzten 

maximalen Gebäudehöhe (GH max.) für Brüstungen, Umwehrungen, 

Absturzsicherungen sowie Oberlichter um bis zu 1,1 m zulässig.“ 

 

Festlegungen zu einer ausreichenden Beleuchtung innerhalb des 

Plangebietes sind im Rahmen des Bebauungsplans nicht erforderlich, 

da die Berücksichtigung dieses Belangs mit der 

Arbeitsstättenverordnung und der zugehörigen Richtlinie öffentlich-

rechtlich sichergestellt ist.  

 
Die Anforderungen der DIN 4109 zum passiven Schallschutz für 

Innenräume sind nach Festsetzung A8.2 einzuhalten. Diese bedingen 

bei schutzbedürftigen Räumen ohne öffenbare Fenster entsprechende 

passive Schallschutzmaßnahmen. Dies ist im vorliegenden Plangebiet 

im Regelfall gegeben: Öffenbare Fenster sind nur ausnahmsweise 

zulässig.  

Zum Schutz vor Gewerbelärm sind schutzbedürftige Räume mit 

öffenbaren Fenstern nicht zulässig. Soweit nach Festsetzung A8.1  
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eine Ausnahme für schutzbedürftige Räume gemäß DIN 4109 mit 

öffenbaren Fenstern zugelassen werden soll, darf zum Nachweis der 

Einhaltung der Immissionsrichtwerte für Gewerbelärm ein passiver 

Lärmschutz, etwa durch entsprechende Schallschutzfenster, nicht 

berücksichtigt werden. 

Verbindliche Anforderungen zum Schallschutz von 

Aufenthaltsbereichen im Freien bestehen nicht. Gleichwohl geht der 

Hinweis C8.2 auf die Bedeutung des Schallschutzes von 

Aufenthaltsbereichen im Freien ein und enthält Vorgaben für die 

Freiflächengestaltung im Rahmen der Ausführungsplanung der 

einzelnen Teile des Klinikums.   

Das Plangebiet bietet weitreichende Möglichkeiten zur Einrichtung 

von Aufenthaltsbereichen, da in weiten Teilen des Plangebiets die 

Pegel des Gesamtlärms nicht mehr als 64 dB(A) am Tage betragen. 

Aufenthaltsbereiche mit hoher Aufenthaltsqualität mit 

Gesamtlärmpegeln von bis 45 dB(A) entsprechend dem 

Orientierungswert der DIN 18005-1 können allerdings nur in baulich 

abgeschirmten Innenhöfen oder hinter Balkonbrüstungen mit 

abschirmenden Glasaufsätzen oder durch kleinräumig 

schallabschirmende Möblierung der Aufenthaltsbereiche (z.B. mit 

Schallabschirmenden Sitzmuscheln) erreicht werden. Eine 

entsprechend lärmoptimierende Gestaltung der Aufenthaltsbereiche 

ist möglich, kann aber erst im Rahmen der konkreten 

Genehmigungsplanung erfolgen und ist im Rahmen des 

Baugenehmigungsverfahrens für das Zentralklinikum vorgesehen. 

 

Im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange wurde 

auch das Regierungspräsidium Freiburg angehört. Die 

Immissionsschutzbehörde im Regierungspräsidium hat sich zu dem 

Vorhaben nicht geäußert. 

 

Die Firmengruppe Gehring (u.a. mit der K.+B. Gehring Tank- und 

Waschcenter OHG, der Hermann Gehring und Söhne Entsorgungs-

gesellschaft mbH und H. Gehring GmbH Mineralölvertrieb) betreibt auf 

dem Betriebsgelände Lörrach, Im Entenbad 2a ein Tank- und 

Waschcenter für Pkw und Lkw sowie einen Abfallentsorgungsbetrieb 
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mit Ölabscheiderservice und ein Sonderabfallzwischenlager sowie 

einen Mineralölvertrieb mit Mineralöllager. 

 

Im Rahmen der Betriebsbegehungen zur Erstellung der 

immissionsschutzfachlichen Gutachten zum Bebauungsplan wurden 

auch diese Betriebe vom Ingenieurbüro Dr. Dröscher besucht und 

befragt und bei der Bewertung der Schall- und Geruchsimmissionen 

im Plangebiet berücksichtigt. Es werden dort im Wesentlichen 

Mineralölerzeugnisse und Abfälle mit Mineralölverunreinigungen 

gehandhabt. Nach Einschätzung dieses Ingenieurbüros unterliegen 

die Anlagen der Firmengruppe Gehring nicht den Bestimmungen der 

StörfallV und bilden keinen Betriebsbereich gemäß StörfallV, da die 

Lagermengen an Erdölerzeugnissen gemessen an den 

Mengenschwellen der Spalte 4 des Anhangs I Mengenschwellen der 

12. StörfallV (Betriebsbereich der unteren Klasse besteht erst bei 

Lagermengen von 2.500 t und mehr an Erdölerzeugnisse) zu gering 

sind.   

 

Das Regierungspräsidium Freiburg veröffentlicht jährlich ein 

Verzeichnis der Betriebsbereiche gemäß StörfallV (letzter Stand 

16.01.2019: https://www.lubw.baden-

wuerttemberg.de/documents/10184/680465/Report_Freiburg.pdf/ 

2b9492d1-580e-43b3-b189-37bb24209ac0). Darin sind keine Anlagen 

im Gewerbegebiet Entenbad aufgelistet. 

 

Demnach bilden die Anlagen der Firmengruppe Gehring auf dem 

Betriebsgrundstück Lörrach, Im Entenbad 2a keinen Betriebsbereich, 

zu dem gemäß § 50 BImSchG angemessene Abstände einzuhalten 

sind, um schädliche Umwelteinwirkungen und durch schwere Unfällen 

im Sinne des Artikels 3 Nummer 13 der Richtlinie 2012/18/EU in 

Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen […] auf sonstige 

schutzbedürftige Gebiete, insbesondere öffentlich genutzte Gebiete 

[… ] und öffentlich genutzte Gebäude so weit wie möglich zu 

vermeiden.  
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6. Umweltrecht 

Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Ein Teil der Ausgleichsmaßnahmen wurden bereits im Rahmen der 

Ausgleichsbilanz aus dem durch den BPlan Zentralklinikum 

überplanten BPlan Gewerbegebiet Entenbad Ost durchgeführt und 

können hier angerechnet werden. Der Tabelle 14 Umweltbericht kann 

entnommen werden, dass diese am/im Gewässerbereich 

durchgeführt wurden. 

B. Baurecht 

Keine Anregungen. 

 

C. Landwirtschaft & Naturschutz 

Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Ein Großteil der Flächen wurde bereits mit dem rechtskräftigen 

Bebauungsplan „Entenbad-Ost“ überplant und war im Eigentum der 

Stadt Lörrach. Bereits im Vorfeld der Erstellung des Bebauungsplanes 

Zentralklinikum wurden die zusätzlich benötigten Grundstücke seitens 

der Stadt Lörrach erworben und einvernehmliche Kaufverträge und 

Lösungen mit den Landwirten getroffen.  

Weitere landwirtschaftliche Flächen befinden sich nicht innerhalb des 

Plangebietes, so dass eine Beeinträchtigung der Bewirtschaftung der 

Flächen nicht gegeben ist. 

 

Hinweise: 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Diese sind jedoch nicht 

Regelungsgegenstand des Bebauungsplans. 
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2. Naturschutz 

Eingriffsregelung 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

Die Maßnahmen die außerhalb des Plangebietes liegen, können nicht 

in die Bebauungsplanfestsetzungen aufgenommen werden. Die 

Festsetzungen können sich nur auf das Plangebiet selbst beziehen. 

Die Kompensationsmaßnahmen (außerhalb des Plangebiets) werden 

über einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen der Stadt und der 

Unteren Naturschutzbehörde gesichert. 

 

 

 

Eintragung ins KompVZ 

Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und im Weiteren, bei 

der Umsetzung, beachtet. Übernahme ins KompVZ erfolgt. 
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Artenschutz 

Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Festsetzung B1.3 wird entsprechend ergänzt.  

 

 

 

Ein entsprechender Hinweis wird bei den allgemeinen Hinweisen 

(Kapitel C) in den Textteil aufgenommen.   

 

 

Generalwildtierkorridor 

Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

D. Waldwirtschaft 

 

Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

E. Flurneuordnung 

Keine Anregungen. 

F. Vermessung und Geoinformation 

Keine Anregungen. 

G. Straßen  

Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Diese betreffen 

jedoch die nachgeordnete Genehmigungsplanung / 

Ausführungsplanung und sind nicht Regelungsgegenstand der 

Bebauungsplanung. Verkehrsströme auf dem Campus sind gelenkt. 

LKV geht direkt zur Notaufnahme. Verkehr zum Parkhaus hat für 18 

KFZ Pufferzone. Anlieferung geht nicht über den Kreisverkehr, sondern 

über das Gewerbegebiet Entenbad. Der Bauträger der Kliniken wird 

ab Herbst 2020 noch ein Mobilitätskonzept für die Verkehre innerhalb 

des Klinikgeländes erarbeiten. Soweit auf dieser Planebene möglich 

sind die Verkehre bereits getrennt nach Wirtschaftsverkehr (Klinikum 

und ZSG) sowie übrige Haupterschließung über den Kreisel. Der 

Plangeber hat davon abgesehen, Festsetzungen zur inneren 

Erschließung zu treffen. Da das Plangebiet nur ein Grundstück 

umfasst, kann der Vorhabenträger die innere Erschließung selbständig 

planen und umsetzen. Dass eine sinnvolle innere Erschließung 

möglich ist, zeigen die vorangehenden Ausführungen, ergänzend wird 

auf die Begründung des Bebauungsplans verwiesen. 

Die Sichtdreiecke sind bereits im Bebauungsplan dargestellt. 

Die Not-Ausfahrt ist wirklich nur für den absoluten Notfall vorgesehen 

und in diesem Fall kann der Rettungswagen sich ein Sonderrecht über 

Martinshorn und Blaulicht schaffen. Eine Lichtsignalanlage wird in der 

Planung nicht vorgesehen.  Das Anbringen von Schutzplanken und 

Schranken ist ebenfalls nicht notwendig und daher auch nicht in der 

Planung vorgesehen. 

Die L138 ist gegenüber der Straße Im Entenbad bevorrechtigt. 

Beeinträchtigungen des Verkehrsflusses auf der L138 sind durch den  

Kenntnisnahme 
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Einbiegeverkehr nicht zu erwarten bzw. im Vergleich mit den 

Beeinträchtigungen durch den Anschluss B317 vernachlässigbar.   

Der Hinweis zum Schallschutz wird zur Kenntnis genommen, die 

erforderlichen Festsetzungen sind vorgesehen.  

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zur Verlegung der L138 

West wurde seitens der Stadt Lörrach folgende Stellungnahme 

abgegeben, basierend auf dem Ergebnis des Gesprächs vom 

14.08.2019 mit Vertretern des Regierungspräsidiums Freiburg und des 

Landkreises Lörrach: Der provisorische Anschluss an die L 138 - alt 

erreicht für den Planfall 1a nur die Qualitätsstufe E, wobei lediglich der 

kritische Linkseinbiegestrom von Süden (nachgeordnet aus dem ZKL) 

mit einer Wartezeit von 53,7 s etwas über die für die Qualitätsstufe D 

erforderliche Wartezeit von 45 Sekunden liegt. Alle weiteren Zufahrten 

erhalten die Qualitätsstufe A. Da das Provisorium zeitlich begrenzt ist 

und nach der Realisierung des Bauabschnitt 2 (L 138 - Ost Richtung 

Steinen) zurückgebaut werden kann, kann diese prognostizierte 

Verkehrsqualität für das Provisorium in Kauf genommen werden. Den 

verkehrlichen Einschränkungen beim Provisorium stehen unter der 

Maßgabe der Forderung des LRA Lörrach, dass eine Beibehaltung 

der L 138 im Bestand einer provisorischen Anbindung am 

Kreisverkehrsplatz wegen der hierfür notwendigen Neuversiegelung in 

der WSZ II vorzuziehen ist. Dem Vorhabenträger war bewusst, dass 

eine provisorische Anbindung an den Kreisverkehrsplatz eine bessere 

Leistungsfähigkeit ergeben hätte und hatte dies ursprünglich dem LRA 

Lörrach vorgeschlagen. Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme 

werden vom Vorhabenträger Leerrohre für eine evtl. benötigte 

Lichtsignalanlage eingebaut. Sollte sich der Knoten bzgl. des 

Linksabbiegens von Süden zu einem Unfallschwerpunkt entwickeln, 

wird eine Lichtsignale bis zum Anschluss an die L138 Ost neu, 

aufgestellt. Eine noch ausreichende Anbindung des Zentralklinikums 

an die L138 ist damit auch während des Provisoriums gewährleistet, 

selbst wenn dieses länger andauern sollte. 

Es sei aber darauf hingewiesen, dass das Regierungspräsidium 

Freiburg mit der Planung der L 138 Ost (2. Bauabschnitt)  
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begonnen hat. Seitens der SBV wird angestrebt, das 

Planfeststellungsverfahren für den 2. Bauabschnitt im Jahr 2020 zu 

beginnen. Ziel wäre nach derzeitigem Stand, bis zur Inbetriebnahme 

des Klinikums die L 138 Ost aus dem Wasserschutzgebiet 

herausgelegt zu haben. 

Der Vorhabenträger überplant aktuell den Anschluss der Querspange 

Entenbad an die B317 für den Zeithorizont bis zur Fertigstellung des 

Vollanschlusses. Mit zusätzlichen Spuren und einer Lichtsignalanlage 

ergibt sich eine ausreichende Leistungsfähigkeit. In einer 

Untersuchung von Rapp Trans AG (Stadt Lörrach, 

Verkehrsuntersuchung zur Erschließung des Zentralklinikums Lörrach 

und zum Ausbau der B317: Ertüchtigung des Anschlusses B317 

Entenbad mit LSA, Ergänzende Untersuchung zum Verkehrsgutachten 

vom 25. März 2019, Kurzbericht, 20. Dezember 2019, Bericht Nr. 

2067.259 / WW, RappTrans AG, Freiburg) wird die 

Gesamtverkehrsqualitätsstufe D nachgewiesen. 

Die ergänzte Fassung der Verkehrsuntersuchung vom 20.12.2019 wird 

dem Bebauungsplan zum Verfahrensstand Entwurf als weitere Anlage 

beigefügt. 

Nach derzeitigem Stand kann die Ertüchtigung des bestehenden 

Knotens ohne Planfeststellungsverfahren (Entbehrlichkeitsprüfung) 

gebaut werden. Die Ertüchtigung im Jahre 2021 soll vor Eröffnung des 

Zentralklinikums abgeschlossen werden. Auf die Ausführungen in der 

Begründung wird verwiesen. 

Das Defizit des Planfalls 1 im Gutachten vom 25. März 2019 wird somit 

behoben. Der Planfall 1 ist die realistische Grundlage für die 

Bewertung der verkehrlichen Auswirkungen des Bebauungsplans. 

Bei dem Planfeststellungsverfahren handelt es sich um ein 

eigenständiges Verfahren, welches in der Planungshoheit des 

Regierungspräsidiums, als Straßenbaulastträger durchgeführt wird, 

unabhängig vom Bebauungsplanverfahren.  

H. Verkehr: Keine Anregungen. 

I. Gesundheit Wasserschutzgebiete: Der Hinweis wird zur Kenntnis 

genommen.  

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 8 

 

Schutzgut Mensch 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Radonschutzmaßnahmen 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Im Textteil, Ziff. A10.3, ist bereits ein Hinweis zur „Radonkonzentration 

in der Bodenluft“ vorhanden.  

 

 

 

 

 

 

J. Abfallwirtschaft 

 

 

Zu 1. – 5. 

Die Ausführungen und Empfehlungen zu Fahrbahnen, 

Durchfahrtshöhen, Einfahrten, Wendeanlagen und 

Abfallbehälterbereitstellung (innerhalb des Klinikgebietes) werden zur 

Kenntnis genommen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass 

innerhalb des Bebauungsplangebietes keine öffentlichen 

Verkehrsflächen vorgesehen und festgesetzt sind. Die innere 

Erschließungsplanung ist nicht Gegenstand der Bebauungsplanung, 

sondern der nachgeordneten Objekt-, Freiflächen u. 

Ausführungsplanung. 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K. Brand- und Katastrophenschutz 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 8 

 

Die Konkretisierung der Trink- und Löschwasserversorgung erfolgt im 

Zuge der konkreten Vorhabenplanung. Die grundsätzliche Versorgung 

des Plangebietes mit Trink- und Löschwasser ist gegeben. Es 

bestehen keine Hindernisse um eine ausreichende Versorgung zu 

gewährleisten. 

 

Die Ausführungen zu den Zu- und Durchfahrten für Feuerwehr und 

Rettungsdienst werden zur Kenntnis genommen. Es wird jedoch 

darauf hingewiesen, dass dies nicht Gegenstand der 

Bebauungsplanung, sondern der nachgeordneten Objekt-, Freiflächen 

u. Ausführungsplanung ist. 

 

 

 

 

 

Verschiedenes 

Das Abwägungsergebnis wird zu gegebener Zeit, nach der 

öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB, dem LRA mitgeteilt. 

Zum jetzigen Verfahrensstand, frühzeitige Unterrichtung gemäß § 3 

Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs 1 BauGB, erfolgt keine Mitteilung. 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 8 

Anlage: 2 Flyer Radonsicher bauen/arbeiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Flyer „Radonsicher bauen/arbeiten“ wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belange werden nicht berührt, keine Einwände. 

 

 

 

 

Eine weitere Beteiligung an diesem Planungsvorgang ist nach 

Aussage der Bundesaufsicht für Flugsicherung nicht erforderlich. 

Eine weitere Beteiligung im Zuge des Bebauungsplanverfahrens ist 

nicht vorgesehen, da als nächster Verfahrensschritt der 

Satzungsbeschluss erfolgen soll. 

Die konkrete Vorhabenplanung (z.B. Bauantrag) wird vorgelegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen (siehe unten) 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. (Im Internet ist der 

Anlagenschutzbereich innerhalb dessen das geplante Vorhaben liegt 

abrufbar (Zugriff 07.11.2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 9 

 

 

 

 

Das Vorprüfungsergebnis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 9 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 9 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Bedenken. 

 

Als nächster Verfahrensschritt ist der Satzungsbeschluss vorgesehen. 

Der Deutsche Bahn AG wird zu gegebener Zeit der 

Satzungsbeschluss übersandt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

21 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Anregungen. 

 

Die Hinweise und Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Diese betreffen jedoch die nachgeordnete Ausführungsplanung und 

sind nicht Gegenstand der Bebauungsplanung. 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf die Stellungnahme vom 30.10.2019 und die Zwischenabwägung 

hierzu wird verwiesen. (Nachfolgend ist die Stellungnahme und 

Zwischenabwägung zur Information nochmals aufgeführt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 



Stadt Lörrach Abwägungstabelle 

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Zentralklinikum“ 69/94 

 

Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

23 

Schreiben unitymedia vom 30.10.2019 und Zwischenabwägung zur 

Information nochmals beigefügt. 

 

Schreiben unitymedia vom 30.10.2019 und Zwischenabwägung zur 

Information nochmals beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: 

Stellungnahme zum Flächennutzungsplanverfahren mit 

gleichlautendem Inhalt. 

 

Keine Anregungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

25.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: 

Stellungnahme zum Flächennutzungsplanverfahren mit 

gleichlautendem Inhalt. 

 

 

 

 

Auf die Stellungnahme vom 30.09.2019, die im Rahmen der 

frühzeitigen Beteiligung einging, und Zwischenabwägung hierzu wird 

verwiesen. (Zur Information ist die Stellungnahmen und Abwägung 

nochmals beigefügt.) 

Auf die von TransnetBW eingegangene Stellungnahme und 

Abwägung hierzu wird ebenfalls verwiesen (nachfolgend aufgeführt).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

25.1 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

25.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans plant die TransnetBW 

GmbH keine Höchstspannungsfreileitung. 

 

Der Hinweis zum Anbringen von Schutzmarkierungen an der 350 m 

entfernten Höchstspannungsfreileitungsanlage wird zur Kenntnis 

genommen. Dies ist ggfs. bei der nachgeordneten 

Ausführungsplanung und Umsetzung zu beachten und nicht 

Regelungsgegenstand der Bebauungsplanung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

25 

Schreiben Amprion GmbH vom 30.09.2019 und Zwischenabwägung zur 

Information nochmals beigefügt. 

 

 

 

Schreiben Amprion GmbH vom 30.09.2019 und Zwischenabwägung 

zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

 

 

Hinweis: 

Stellungnahme zum Flächennutzungsplanverfahren mit 

gleichlautendem Inhalt. 

 

Keine Anregungen. 

 

Es wurden weitere Versorgungsträger beteiligt (siehe Liste Nr. 19 -26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: 

Stellungnahme zum Flächennutzungsplanverfahren mit 

gleichlautendem Inhalt. 

 

 

Auf die Stellungnahme vom 30.09.2019 und die Zwischenabwägung 

hierzu wird verwiesen. (Nachfolgend ist die Stellungnahme und 

Zwischenabwägung zur Information nochmals aufgeführt.)  

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und wurde bereits bei der 

Verfahrensdurchführung berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 

27 

Schreiben der Bundeswehr vom 30.09.2019 und Zwischenabwägung zur 

Information nochmals beigefügt. 

 

 

 

Schreiben der Bundeswehr vom 30.09.2019 und Zwischenabwägung 

zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: 

Stellungnahme zum Flächennutzungsplanverfahren mit 

gleichlautendem Inhalt. 

 

Keine Anregungen. Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz 

und Dienstleistungen der Bundeswehr wird am weiteren BP-Verfahren 

beteiligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

29 

 

 

 

 

 

 

Der Vorhabenträger überplant aktuell den Anschluss der Querspange 

Entenbad an die B317 für den Zeithorizont bis zur Fertigstellung des 

Vollanschlusses. Mit zusätzlichen Spuren und einer Lichtsignalanlage 

ergibt sich eine ausreichende Leistungsfähigkeit und damit eine 

Anbindung des Zentralklinikums an die B317.  

Es sei aber darauf hingewiesen, dass das Regierungspräsidium 

Freiburg mit der Planung der L 138 Ost (2. Bauabschnitt) begonnen 

hat. Seitens der Straßenbauverwaltung (SBV) wird angestrebt, das 

Planfeststellungsverfahren für den 2. Bauabschnitt im Jahr 2021 zu 

beginnen, da das Verkehrsgutachten aufgrund der Corona-Pandemie 

nicht plangemäß erstellt werden konnte.  Ziel wäre nach derzeitigem 

Stand, bis zur Inbetriebnahme des Klinikums die L 138 Ost aus dem 

Wasserschutzgebiet herausgelegt zu haben. 

Nach derzeitigem Stand kann die Ertüchtigung des bestehenden 

Knotens ohne Planfeststellungsverfahren (Entbehrlichkeitsprüfung) 

gebaut werden. Entsprechende Gespräche haben mit dem 

Regierungspräsidium Freiburg stattgefunden. Die Ertüchtigung soll 

im Jahre 2021 weit vor der Eröffnung des Zentralklinikums 

abgeschlossen werden und somit bereits während der Bauphase zur 

Verfügung stehen. Auf die Ausführungen in der Begründung wird 

verwiesen. 

Auf die Stellungnahme vom 06.11.2019 der Gemeinde Steinen und 

die Zwischenabwägung hierzu wird verwiesen. (Nachfolgend ist die 

Stellungnahme und Zwischenabwägung zur Information nochmals 

aufgeführt.) 

Über das Ergebnis der Abwägung wird die Gemeinde Steinen zu 

gegebener Zeit informiert. 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

zu 

29 

Schreiben der Gemeinde Steinen vom 06.11.2019 und Zwischenabwägung 

zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

Schreiben der Gemeinde Steinen vom 06.11.2019 und 

Zwischenabwägung zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

 

 

1. Verkehrliche Situation nach Fertigstellung des 

Zentralklinikums 

Der Vorhabenträger überplant aktuell den Anschluss der Querspange 

Entenbad an die B317 für den Zeithorizont bis zur Fertigstellung des 

Vollanschlusses. Mit zusätzlichen Spuren und einer Lichtsignalanlage 

ergibt sich eine ausreichende Leistungsfähigkeit und damit eine 

Anbindung des Zentralklinikums an die B317. (Siehe auch 

Abwägungsvorschlag zur Stellungnahme Nr. 7 LRA, Ziff. G.) Die 

leichte Zunahme wird vom Plangeber als zumutbar erachtet. Die 

bereits vorhandene Verkehrsproblematik in Steinen muss durch 

andere Maßnahmen ggf. im Zusammenhang auch mit der Verlegung 

der L18-Ost und unabhängig von diesem Planverfahren gelöst 

werden. 

2. Verkehrliche Situation während der Bauphase 

Durch die vorgesehene zeitnahe Ertüchtigung des Anschlusses 

Entenbad wird eine leistungsfähige Verkehrserschließung 

weitestgehend auch für den Baustellenverkehr geschaffen. Der 

Vorhabenträger hat der Stadt schriftlich zugesichert, Baustellenverkehr 

ausschließlich über den Anschluss „Im Entenbad“ abzuwickeln und 

von ihm beauftragte Unternehmen entsprechend zu verpflichten.  

Die nebenstehend angesprochene Querungshilfe liegt auf der 

Gemarkung Seinen und obliegt somit der Planungshoheit der 

Gemeinde Steinen bzw. den übergeordneten Verkehrsbehörden. 

Die Gemeinde Steinen wird weiter im Bebauungsplanverfahren 

beteiligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf die Stellungnahme vom 30. Oktober 2019 und die 

Zwischenabwägung hierzu wird verwiesen. (Nachfolgend ist die 

Stellungnahme und Zwischenabwägung zur Information nochmals 

aufgeführt.) 

Riehen wird durch das Vorhaben nicht betroffen. 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

32 

Schreiben Gemeinde Riehen vom 30.10.2019 und Zwischenabwägung zur 

Information nochmals beigefügt. 

 

 

Schreiben Gemeinde Riehen vom 30.10.2019 und 

Zwischenabwägung zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Anregungen. 

 

Die Gemeinde Riehen wird am weiteren Bebauungsplanverfahren 

beteiligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
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33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Einwände oder Anregungen. 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Anregungen. 
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35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Anregungen.  
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empfehlung 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: 

Stellungnahme zum Flächennutzungsplanverfahren mit 

gleichlautendem Inhalt. 

 

 

 

Keine Anregungen. 
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V1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehende Stellungnahme wurde im Zuge der Auslegung 

der „Änderung III“ des Flächennutzungsplans im Bereich des 

künftigen Zentralklinikums und gleichlautend für das 

Bebauungsplanverfahren vorgebracht.  

Der Inhalt der Stellungnahme bezieht sich auf die Stellungnahme vom 

08.11.2019, die im Zuge der frühzeitigen Beteiligung zum 

Bebauungsplan „Zentralklinikum“ abgegeben wurde. (Auf die 

Stellungnahme und Abwägung hierzu wird verwiesen. Zur Information 

ist die Stellungnahme und Abwägung nachfolgend nochmals 

beigefügt.) 

Die Maßnahme wurde in Abstimmung mit der Unteren 

Naturschutzbehörde erneut und vertieft geprüft. 

Aus fachlicher Sicht ist die Trockenmauer – gerade auch im Verbund 

mit den übrigen Maßnahmen vor Ort (drei Obstbäume gepflanzt, 

Wiese, Tümpelbereiche, Totholzstrukturen), die eine Bandbreite 

unterschiedlicher Lebensraumansprüche abdecken – sinnvoll. 

Gemeinsam bilden sie einen Trittstein im Nahbereich des FFH-

Gebietes Tüllinger Berges, vor allem da Trockenmauer-Biotope in 

Lörrach nur sehr selten vorkommen. 

Auch wenn die Vorbereitungsarbeiten im Wesentlichen der 

Trockenmauer zuzuordnen sind und nicht der Gesamtfläche und 

somit einbezogen werden könnten, wurden in Abstimmung mit der 

Unteren Naturschutzbehörde diese Kosten herausgerechnet. Damit 

reduziert sich die Ökopunktezahl von 116.144 auf nunmehr 98.056 

Ökopunkte für die Trockenmauer. Um die Differenz der Ökopunkte für 

den Ausgleich bereit zu stellen, wird die Fläche des Bannwaldes im 

Gegenzug entsprechend erhöht. Der Bannwald war bereits als 

Ausgleichsmaßnahme vorgesehen. Die Maßnahme ist mit der 

Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Ergänzend wird auf die 

nachfolgenden Ausführungen (zu V1) verwiesen. 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Der Stadt Lörrach wurde die Anlage einer Trockenmauer seitens der 

ehemaligen Leiterin des LEV, langjährige Naturschutz-beauftragte 

und engagiertes BUND Mitglied, als Ausgleichsmaßnahme und 

Trittsteinbiotop explizit empfohlen. Dieses bildet eine ökologisch 

wertvolle Verbindung zwischen Tallage und den Hanglagen des FFH-

Gebietes Tüllinger Berg, da es gerade in diesem Gebiet kaum gute 

Habitate für Reptilien gibt. Durch die Lage des Grundstückes 

außerhalb von Siedlungen und angrenzend an das Offenland ist mit 

wenig Störungen und einer guten Entwicklung zu rechnen. Dadurch 

und durch ihre Verbundfunktion entfaltet die Maßnahme eine 

flächenhafte und umso größere Wirkung.  

Alle Maßnahmen inklusive der Trockenmauern wurden bereits 

durchgeführt und, wie bei einer Kontrolle festgestellt wurde, auch 

schon von Mauereidechsen besiedelt. Auch wurde ein Natternhemd 

gefunden. 

Die naturschutzfachliche Bewertung wurde auf der Grundlage der 

Ökokontoverordnung vom 19.12.2010 durchgeführt. Aufgrund der 

flächenhaften Wirkung wurde hier nach Anlage 2 zu § 8 ÖKVO der 

Ansatz über die Herstellungskosten gewählt. 

Die ÖKVO Anlage 1 erlaubt diesen Kostenansatz bei der Herstellung 

von Trockenmauern, in Anlage 2 der ÖKVO wird für Trockenmauern 

ausdrücklich auf die Bewertung über die Herstellungskosten 

verwiesen. Die Verordnung geht von einem Verhältnis von 4 ÖP je 1 

Euro Maßnahmenkosten aus. Die ÖKVO ist vorliegend zwar nicht 

unmittelbar anwendbar. Die Untere Naturschutzbehörde weist aber 

zurecht darauf hin, dass die Trockenmauer für den Biotopverbund in 

einem gut geeigneten Umfeld errichtet wurde und somit eine 

Abwertung der 4 Punkte/€ nicht vorzunehmen ist. In 

Übereinstimmung mit dem Verordnungsgeber und der unteren 

Naturschutzbehörde bewertet die Stadt, jedenfalls aufgrund des 

besonderes geeigneten Umfelds, die Maßnahme mit den Punkten, 

wie sie auf dieser Grundlage im Umweltbericht ausgewiesen werden, 

und stellt sie dementsprechend in die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz ein. 
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Schreiben der ANUO vom 08.11.2019 zum BP „Zentralklinikum“ und 

Zwischenabwägung zur Information nochmals beigefügt. 

 

Schreiben der ANUO vom 08.11.2019 zum BP „Zentralklinikum“ und 

Zwischenabwägung zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

Eine Fassadenbegrünung wurde geprüft, ist aber angesichts der 

Fassadenflächen unrealistisch. Eine Fassadenbegrünung ist aus 

krankenhaus-hygienischen und aus instandhaltungs-organisatorischen 

Gründen nicht realisierbar. 

Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung 

Die Bewertung wurde auf Grundlage der Ökokontoverordnung vom 

19.12.2010 durchgeführt, die für das naturschutzfachliche 

Bewertungsverfahren herangezogen wurde Bewertungsverfahren ist. 

Diese erlaubt einen Kostenansatz bei Maßnahmen wie der Herstellung 

von Trockenmauern und geht von einem Verhältnis von 4 ÖP je 1 Euro 

Maßnahmenkosten aus. 

 

Maßnahme PI 3 Außenbeleuchtung 

Wird zur Kenntnis genommen. Detaillierte Umsetzungspläne sind mit 

dem Betriebskonzept des Klinikums abzustimmen. 
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Maßnahme PE1 Knöterichfläche  

In der Tat ist ein „Wäldchen“ gemeint und kein Weiler. Mit der Rot- 

bzw. Schwarzerle ist Alnus glutinosa gemeint (wird korrigiert). 

 

Landschafts-/Ortsbild 

In die Bebauungsplanbegründung wird eine Visualisierung als 

beispielhafte Bebauung zur Veranschaulichung mit aufgenommen.  

 

Flächenbeanspruchung 

Zum jetzigen Zeitpunkt kann über die Folgenutzung noch keine 

verbindliche Aussage gemacht werden. Zu gegebener Zeit wird über 

die Folgenutzung befunden.  

 

Hochwasserschutz 

Der Hochwasserdamm entsteht durch die Verlegung der L 138 in 

Dammlage. Für die Straßenverlegung und die Errichtung des 

Hochwasserdamms wurde ein gemeinsames 

Planfeststellungsverfahren durchgeführt. In den Unterlagen zum 

Planfeststellungsverfahren sind die Hochwasserschutzmaßnahmen 

dargestellt und erläutert.  

Infrastruktur 

Mit dem Bebauungsplan werden die planungsrechtlichen 

Voraussetzungen für den Bau des Zentralklinikums und der 

verschiedenen Nutzungseinheiten geschaffen. Die konkrete 

Ausgestaltung z.B. der Ladeinfrastruktur oder des Freiraums erfolgt im 

Rahmen der nachgeschalteten Objekt-, u. Freiflächenplanung. Für 

einen künftigen S-Bahn-Haltepunkt werden im Bebauungsplan 

ausreichend Flächen vorgehalten. Je nach Planungsfortschritt der 

Ertüchtigung der S-Bahn-Strecke können soweit es erforderlich ist, im 

Bebauungsplan konkretere Aussagen getroffen werden. 
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Ö1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf die nachfolgend aufgeführte Stellungnahme und Abwägung 

hierzu wird verwiesen. 
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Örtliche Verkehrsverlagerungen, sowie die bereits bestehende 

Verkehrssituation in Steinen werden im Zusammenhang mit der 

Verlegung der L138, 2. BA, durch das RPF untersucht und mit der 

Gemeinde Steinen diskutiert. 

Das Verkehrsgutachten, welches zur Planfeststellung erstellt wurde 

und auch Anlage des Bebauungsplans ist, wurde entsprechend der 

bewährten und fachlich anerkannten Methodik erstellt. 

Den verwendeten Daten im Verkehrsgutachten liegen anerkannte 

vorhandene empirische Daten, Statistiken und Daten nach Bosserhoff 

zugrunde, die auch als Fußnoten oder im Quellenverzeichnis 

dargelegt sind. 

 

 

Der Vorhabenträger überplant aktuell den Anschluss der Querspange 

Entenbad an die B317 für den Zeithorizont bis zur Fertigstellung des 

Vollanschlusses. Mit zusätzlichen Spuren und einer Lichtsignalanlage 

ergibt sich eine ausreichende Leistungsfähigkeit. In einer 

ergänzenden Untersuchung von Rapp Trans AG ( Stadt Lörrach, 

Verkehrsuntersuchung zur Erschließung des Zentralklinikums Lörrach 

und zum Ausbau der B317: Ertüchtigung des Anschlusses B317 

Entenbad mit LSA, Ergänzende Untersuchung zum 

Verkehrsgutachten vom 25. März 2019, Kurzbericht, 20. Dezember 

2019, Bericht Nr. 2067.259 / WW, RappTrans AG, Freiburg) wird die 

Gesamtverkehrsqualitätsstufe D nachgewiesen. 

 

 

Der provisorische Anschluss an die L 138 - alt erreicht für den Planfall 

1a nur die Qualitätsstufe E, wobei lediglich der kritische 

Linkseinbiegestrom von Süden (nachgeordnet aus dem ZKL) mit 
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einer Wartezeit von 53,7 s etwas über die für die Qualitätsstufe D 

erforderliche Wartezeit von 45 Sekunden liegt. Alle weiteren Zufahrten 

erhalten die Qualitätsstufe A. Auch weil  das Provisorium nach der 

Realisierung des Bauabschnitt 2 (L 138 - Ost Richtung Steinen) 

zurückgebaut werden soll, wird diese prognostizierte Verkehrsqualität 

für das Provisorium in Kauf genommen. Das gilt selbst dann, wenn 

sich der 2. Bauabschnitt aus derzeit nicht absehbaren Gründen 

verzögern oder nicht in der geplanten Form vorgenommen werden 

könnte. Den verkehrlichen Einschränkungen beim Provisorium stehen 

unter der Maßgabe der Forderung des LRA Lörrach, dass eine 

Beibehaltung der L 138 im Bestand einer provisorischen Anbindung 

am Kreisverkehrsplatz wegen der hierfür notwendigen 

Neuversiegelung in der WSZ II vorzuziehen ist. Dem Vorhabenträger 

war bewusst, dass eine provisorische Anbindung an den 

Kreisverkehrsplatz eine bessere Leistungsfähigkeit ergeben hätte und 

hatte dies ursprünglich dem LRA Lörrach vorgeschlagen.  

Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme werden vom Vorhabenträger 

Leerrohre für eine evtl. benötigte Lichtsignalanlage eingebaut. Sollte 

sich der Knoten bzgl. des Linksabbiegens von Süden zu einem 

Unfallschwerpunkt entwickeln, wird eine Lichtsignale bis zum 

Anschluss an die L138 Ost neu, aufgestellt. Eine noch ausreichende 

Anbindung des Zentralklinikums an die L138 ist damit in jedem Fall 

gewährleistet.  

Es sei aber darauf hingewiesen, dass das Regierungspräsidium 

Freiburg mit der Planung der L 138 Ost (2. Bauabschnitt) begonnen 

hat. Seitens der SBV wird angestrebt, das Planfeststellungsverfahren 

für den 2. Bauabschnitt im Jahr 2021 zu beginnen. Ziel wäre nach 

derzeitigem Stand, bis zur Inbetriebnahme des Klinikums die L 138 

Ost aus dem Wasserschutzgebiet herausgelegt zu haben. 

Nach derzeitigem Stand kann die Ertüchtigung des bestehenden 

Knotens ohne Planfeststellungsverfahren (Entbehrlichkeitsprüfung) 

gebaut werden, wie mit dem RPF abgestimmt wurde. Die 

Ertüchtigung im Jahre 2021 soll vor Eröffnung des Zentralklinikums, 

geplant für 2025, abgeschlossen werden. Auf die Ausführungen in 

der Begründung wird verwiesen. 
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Das Defizit des Planfalls 1 im Gutachten vom 25. März 2019 wird 

somit behoben. Der Planfall 1 ist die realistische Grundlage für die 

Bewertung der verkehrlichen Auswirkungen des Bebauungsplans. 

Bei dem Planfeststellungsverfahren handelt es sich um ein 

eigenständiges Verfahren, welches in der Planungshoheit des 

Regierungspräsidiums, als Straßenbaulastträger durchgeführt wird, 

unabhängig vom Bebauungsplanverfahren.  

Hinweis: Im Bebauungsplan können keine Festsetzungen zu 

außerhalb des Plangebietes befindlichen oder zukünftigen Verkehrs- 

und Wegebeziehungen getroffen werden. 

s.o. 

 

 

 

 

 

s.o.  
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1. Anzahl und Ausgestaltung von Fahrradabstellplätzen 

Die tatsächlich benötigte Anzahl der Stellplätze (Kfz / Fahrrad) ist 

Gegenstand der nachgeordneten Genehmigungsplanung 

(Baugenehmigung) hier ist ein entsprechender Stellplatznachweis zu 

erbringen. Im Zuge der Bebauungsplanung können lediglich die 

Voraussetzungen geschaffen werden, dass entsprechende Flächen 

hierfür zur Verfügung stehen. Festsetzungen des Bebauungsplans 

stehen einer Errichtung von Fahrradabstellplätzen nicht entgegen 

und sind auch im Parkhaus möglich bzw. derzeit vom Klinikbetreiber 

dort angedacht. 

2. Planfeststellungsverfahren für L138-Ausbaustufe 2+3 

Bei dem Planfeststellungsverfahren handelt es sich um ein 

eigenständiges Verfahren, welches in der Planungshoheit des 

Regierungspräsidiums Freiburg, als Straßenbaulastträger 

durchgeführt wird, unabhängig vom Bebauungsplanverfahren. Die 

Planung bzw. Voruntersuchungen zum Vollanschluss B317 an den 

Kreisel wurden bereits begonnen. 

 

3. Fußgänger/Radfahrer-Brücke über die Wiese 

Dies ist nicht unmittelbarer Regelungsgegenstand der vorliegenden 

Bebauungsplanung. 

Hinweis: Im Bebauungsplan können keine Festsetzungen zu 

außerhalb des Plangebietes befindlichen oder zukünftigen Verkehrs- 

und Wegebeziehungen getroffen werden. Das Klinikum wird aber an 

das örtliche und überregionale Radverkehrsnetz angeschlossen. An 

der neuverlegten L138 wird z.B. ein Radweg geführt, der direkt an 

das Klinikum anschließt. Ansätze für z.B. Entwurfsgeschwindigkeiten 

sind ebenfalls nicht Gegenstand der Bebauungsplanung. Hier gelten 

die einschlägigen rechtlichen Grundlagen. 
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Begründung 

Der Aufgabenstellung (Kapitel 1) der Verkehrsuntersuchung zur 

Erschließung des Zentralklinikums und zum Ausbau der B317 (Rapp 

Trans AG, 25. März 2019) ist die Beschränkung auf eine 

Untersuchung der Auswirkungen im MIV zu entnehmen.  

 

 

 

 

 

 

 

MIV-Anteil von ca. 50 % am Gesamtverkehr des 

Bebauungsplanbereichs 

Den verwendeten Daten im Verkehrsgutachten liegen anerkannte 

vorhandene empirische Daten, Statistiken und Daten nach Bosserhoff 

zugrunde, die auch als Fußnoten oder im Quellenverzeichnis 

dargelegt sind. Auch beträgt der erhobene Anteil am MIV (39%) 

inklusiv 9% MIV als Mitfahrer in Lörrach nur 48%. Damit liegt eine 

ausreichende Grundlage zur Ermittlung des MIV vor. Unabhängig 

davon wird im Auftrag der Kliniken des Landkreises ab Herbst 2020 l 

ein Mobilitätskonzept mit dem Ziel erstellt, den MIV-Anteil am 

Besucher-, Patienten- und Beschäftigtenverkehr durch Push- und 

Pull-Maßnahmen (weiter) zu minimieren. Die Erstellung und 

Umsetzung des Konzepts hat der Vorhabenträger der Stadt 

zugesichert 
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Die Festsetzung und Ausgestaltung von Fahrradabstellplätzen 

Die Stadt sieht keine  rechtliche Grundlage und keine Notwendigkeit 

dafür im Bebauungsplan weitere Vorgaben hinsichtlich 

Fahrradabstellplätzen zu machen. Die getroffenen Festsetzungen des 

Bebauungsplans stehen einer Erhöhung der Anzahl der 

Fahrradabstellplätze jedenfalls nicht entgegen. 

 

 

 

 

Die Erreichbarkeit für den Radverkehr 

Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Annahmen 

werden von der Stadt nicht geteilt. 

Eine weitere Anbindung des zukünftigen Campus bis zur 

Fertigstellung des Radschnellweges von Schopfheim bis Basel ist 

bereits heute auch rechtsufrig entlang der Wiese von der Stadt 

kommend über den bestehenden Weg möglich.  

Hinweis: Im Bebauungsplan können keine Festsetzungen zu 

außerhalb des Plangebietes befindlichen oder zukünftigen Verkehrs- 

und Wegebeziehungen getroffen werden. 
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